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Die Zukunft 
fest im Blick

Neues aus dem Rathaus – Ihr Oberbürgermeister informiert
bin ich stolz zu sehen, dass diese tolle 
Arbeit Früchte trägt. Alle Geehrten 
beglückwünsche ich auch an dieser 
Stelle noch einmal sehr herzlich.
Um die Zukunft ging es auch am 
Samstag, als unser städtischer Kin-
dergarten Kraichgau-Hüpfer auf 
dem Mellert-Fibron-Areal ganz 
offiziell eingeweiht wurde (aus-
führlicher Bericht auf Seite 4). Den 
Betrieb hat der Kindergarten bereits 
im vergangenen September auf-
genommen, nun ist aber auch die 
Außenanlage fertig und bietet den 
Kindern ein schönes Gesamterlebnis 
an einem zentralen Ort. Mein Dank 
gilt den Erzieherinnen und dem 
pädagogischen Personal, das den 
neuen Kindergarten schon jetzt mit 
Leben gefüllt hat und es weiterhin 
tun wird. Ich bin davon überzeugt: 
Eine gute Zukunft für unsere Stadt 
und unsere Kinder beginnt mit bes-
ter Betreuung in gut ausgestatteten 
Kindergärten, daher ist es umso 
wichtiger, dass wir uns als Stadtver-
waltung genau dafür einsetzen.
Eine zukunftsweisende Entschei-
dung – Sie wissen es inzwischen 

indem wir dem Gemeinderat und 
der Öffentlichkeit alle Zahlen und 
Daten auf den Tisch gelegt und 
eine mögliche Alternativ-Planung 
erarbeitet haben. Dies entspricht 
dem Vorgehen, das ich im Wahl-
kampf versprochen habe. Zugesagt 
hatte ich auch, dass keine Ent-
scheidung getroffen wird, ohne 
dass die Bürgerinnen und Bür-
ger vorab umfassend informiert 
werden. Das tun wir fortlaufend 
im Amtsblatt und auf unserer 
Homepage. Wichtig ist mir aber 
auch eine Infoveranstaltung, bei 
der Sie sich zum Thema äußern 
können. Machen Sie bitte von der 
Gelegenheit Gebrauch. Zur Bür-
gerinformationsveranstaltung am 
kommenden Montag, 19. Mai, lade 
ich sie herzlich ins Rathaus ein.

Herzlichst
Ihr

Nico Morast
Oberbürgermeister

Liebe Brettenerinnen
und Brettener,
das vergangene Wochenende stand 
ganz im Zeichen von zwei Veran-
staltungen unseres Amtes Bildung 
und Kultur, die mir beide – auf ganz 
unterschiedliche Weise – Mut für 
die Zukunft machen.
Bei unserer Sportlerehrung wurde 
wieder einmal deutlich, wie gut und 
breit aufgestellt unsere Stadt und ihre 
neun Stadtteile im ehrenamtlichen 
Bereich sind. Als Oberbürgermeister 

sicherlich – steht am 27. Mai im Ge-
meinderat an. Dort wird es nämlich 
um die Frage gehen, ob die Stadt 
Bretten den Zuschlag für die Garten-
schau 2031, den sie 2020 vom Land 
Baden-Württemberg erhalten hat, 
annimmt – oder eben nicht. 
Natürlich kann ich nachvollziehen, 
dass viele Gartenschau-Befürworter 
mit guten Ideen und Argumen-
ten dafür werben, gegebenenfalls 
auch mit neuen Planungsvarianten 
am Zuschlag festzuhalten. Dieses 
Engagement freut mich. Als Ober-
bürgermeister ist es mir aber auch 
nochmals wichtig zu betonen, dass 
die Stadtentwicklung nur ein Part 
der kommunalen Aufgabenvielfalt 
ist und uns mittelfristig schon die 
Pflichtaufgaben an die Belastungs-
grenze bringen werden. Umso 
wichtiger ist es, die Finanzierung 
unserer vielfältigen Projekte im 
Blick zu behalten.
In den vergangenen Monaten haben 
wir intensiv darauf hingearbeitet, 
dass die Entscheidung Pro oder 
Contra Gartenschau so aufgeklärt 
wie möglich getroffen werden kann, 

Ruhm, Respekt und reichlich Applaus
Erfolgreichste Brettener Sportlerinnen und Sportler des Jahres 2024 ausgezeichnet

Ob Faustball, Leichtathletik, Ten-
nis oder Triathlon: Die Vielfalt der 
Sportarten beeindruckte. Und den-
noch einte alle geladenen Athletin-
nen und Athleten am Freitagabend 
ein Gedanke. Sie blickten zurück 
auf ein Jahr, das ihnen sportlichen 
Erfolg beschert hatte.
Oberbürgermeister Nico Morast 
und Bürgermeister Michael Nölt-
ner empfingen gemeinsam mit 
Mitgliedern des Gemeinderats und 
des Jugendgemeinderats rund 35 
Mannschaften sowie über 68 Ein-
zelsportler zur Sportlerehrung für 
das Jahr 2024 im Brettener Hallen-
sportzentrum. Grundlage der Aus-
zeichnung bildeten Leistungen, 
die im vergangenen Jahr erbracht 
worden waren – von regionalen Er-
folgen auf badischer Ebene bis hin 
zu nationalen und internationalen 
Podiumsplätzen, Aufstiegen oder 
gelungenen Turnfestteilnahmen. 
„Ihre Medaillen, Titel und Best-
leistungen sind nicht nur persön-
licher Triumph, sondern auch ein 
Gewinn und ein Aushängeschild 
für die Melanchthon- und Sport-
stadt Bretten mit ihren neun 
Stadtteilen“, beglückwünschte 
Oberbürgermeister Nico Morast 
die Geehrten und dankte auch den 
Betreuern und Ehrenamtlichen für 
deren Einsatz.
Der Einzug der Sportlerinnen und 
Sportler erfolgte standesgemäß: 
mit einer badischen und einer 
Brettener Fahne in die Halle des 
Hallensportzentrums Im Grüner. 

Alle Sportlerinnen und Sportler, die sich 2024 verdient gemacht hatten, wurden im Hallensportzentrum im Grüner bei der Sportlerehrung geehrt. Foto: Thomas Rebel/Stadt Bretten

Ein besonderes Licht fiel auf Hans 
Bohnen vom RehaSport Bretten 
e.V. Der 57-jährige Ausdauerathlet 
aus Zaisenhausen erhielt die Aus-
zeichnung als Sportler des Jahres. 
Zwei Goldmedaillen bei den Spe-

Bürgerinformation 
zur Gartenschau

Bevor in der Gemeinderatssit-
zung am 27. Mai die endgültige 
Entscheidung über die Zukunft 
der Gartenschau ansteht, möchte 
die Stadt Bretten am kommenden 
Montag, 19. Mai, die interessierte 
Bürgerschaft über alle wichtigen 
Hintergründe und Planungen 
informieren und die geplante 
weitere Vorgehensweise erörtern. 
Die Veranstaltung ist ab 18 Uhr 
im Großen Sitzungssaal des Rat-
hauses geplant. Hierzu laden wir 
alle interessierten Bürgerinnen 
und Bürger herzlich ein.
Es wird auch die Möglichkeit geben, 
die Veranstaltung von unterwegs 
oder zuhause zu verfolgen. Den Zu-
gang zum Web-Meeting erhalten Sie 
unter dem QR-Code am Ende dieses 
Textes oder über den Link unter 
www.bretten.de/gartenschau2031. 
Bitte beachten Sie, dass unsere Vi-
deokonferenzlösung Webex nicht 
von Firefox unterstützt wird. Wir 
bitten Sie daher, einen anderen 
gängigen Browser zu verwenden. 
Außerdem ist zu beachten, dass beim 
Einwählen ein Benutzername einge-
geben werden muss und dieser von 
den anderen Nutzern gesehen wer-

den kann. Aus technischen Gründen 
wird nur die Präsentation mit Ton 
zu sehen/hören sein. Der jeweilige 
Referent wird nicht im Bild gezeigt.  
„Mir ist es wichtig zu betonen, 
dass es sich um eine Informa-
tionsveranstaltung handelt“, sagt 
Oberbürgermeister Nico Morast. 
Selbstverständlich werde es im 
Anschluss an die Präsentation 
durch Fachamt und Planungsbüro 
auch die Möglichkeit zu Rückmel-
dungen und zu Fragen geben. „Es 
soll allerdings nicht mehr darum 
gehen, neue Alternativen und neue 
Ansätze zu diskutieren, denn für 
neue Planungsvarianten ist die Zeit 
zu weit fortgeschritten“, so der OB.
Die wichtigsten Fragen und Ant-
worten zur Gartenschau-Planung, 
wie sie bereits im Amtsblatt vom 30. 
April abgedruckt waren, finden Sie 
auch online auf unserer Homepage. 
Insbesondere der „Plan B,“ der darin 
nur kurz angerissen ist, wird in der 
Bürgerinfoveranstaltung ausführlich 
vorgestellt. „Es geht uns aber auch 
darum, den Blick nicht mehr weiter 
nach hinten zu richten, sondern 
nach vorn, und uns mit der Frage 
zu beschäftigen, was passiert, wenn 
die Gartenschau nicht mehr umge-
setzt werden kann“, sagt Oberbür-
germeister Nico 
Morast, der sich 
auf möglichst viele 
interessierte Mit-
bürgerinnen und 
Mitbürger am 19. 
Mai freut. (maw)

cial Olympics Landesspielen im 
Schneeschuhlauf öffneten ihm 
den Weg zu den nationalen Spielen 
in Oberhof – auch dort mit Gold 
gekrönt. Bei den Weltwinterspie-
len 2025 in Turin sicherte er sich 

zudem eine Bronzemedaille und 
einen fünften Platz.
Die Entscheidung zur Mannschaft 
des Jahres f iel dem Brettener 
Gemeinderat nicht schwer. Drei 
aufeinanderfolgende Meistertitel 
in den letzten drei Jahren führten 
das Mixed-Volleyballteam des TV 
Bretten von der Bezirksklasse 
bis in die Verbandsliga. Trainer 
Kevin Hunzinger begleitet das 
Team seit 2018, das sich seither 
zu einem sportlichen Aushänge-
schild des Vereins entwickelt hat. 
Früher aktive Leistungsspieler und 
engagierte Hobbysportler fanden 
in dieser Mannschaft zusammen, 
verbunden durch sportlichen Ehr-
geiz und ein ausgeprägtes Gemein-
schaftsgefühl.
Bei zwei mitreißenden Showacts 
beeindruckten die Freestyle-Künst-
ler Chris Bennet Bröker und 
Camill Hauser zwischen den Eh-
rungsblöcken mit spektakulären 
Tricks und herausragender Ball-
beherrschung. Sie zeigten, wie 
sehr Fußball auch als Kunstform 
fasziniert.
Mit dem obligatorischen Gemein-
schaftsfoto endete der offizielle 
Teil der Veranstaltung. In lockerer 
Atmosphäre nutzten Gäste und 
Sportler anschließend die Gelegen-
heit zum Austausch bei Speis und 
Trank. Die Sportlerehrung 2024 
spiegelte eindrucksvoll wider, wie 
viel Energie, Herzblut und Team-
geist in den Hallen und auf den 
Plätzen dieser Stadt steckt. (red)

Als Sportler des Jahres wurde Hans Bohnen (oben, Zweiter von rechts) ausgezeichnet. Das 
Mixed-Volleyballteam des TV Bretten (unten) ist Brettens Mannschaft des Jahres 2024. 
Oberbürgermeister Nico Morast, Bürgermeister Michael Nöltner und der Gemeinderat 
gratulierten.               Fotos: Thomas Rebel/Stadt Bretten

Sitzgelegenheit vor der
Stadtbücherei rege genutzt

„Wenn du einen Garten und dazu 
noch eine Bibliothek hast, wird 
es dir an nichts fehlen“, stellte der 
römische Politiker und Philosoph 
Cicero einst fest. Sowohl in der 
Natur als auch in Büchern lässt es 
sich schließlich gut verweilen und 
die Zeit vergessen. Entsprechend 
lädt seit kurzem auch eine neue 
Sitzbank im „Vorgarten“ der Stadt-
bücherei zum Verweilen ein.
Vor allem von Schülerinnen und 
Schülern wird die neue Sitzgele-
genheit bereits rege genutzt, be-
richten Caroline Traut, die beim 
Amt Bildung und Kultur für die 
Stadtbücherei zuständig ist, sowie 
Bibliothekarin Anette Giesche. 
„Sei es in der Mittagspause oder 
abends – es gibt eigentlich keine 
Zeit, in der die Bank nicht frequen-
tiert wird“, führt Traut aus. 
Die Idee für eine neue Sitzfläche 

Die neue Sitzgelegenheit vor der Stadtbücherei weihten (v. l.) Bibliothekarin Anette Giesche, 
Caroline Traut vom Amt Bildung und Kultur sowie Luca Sebold vom Amt Bauen, Gebäudema-
nagement und Umwelt ein.                                            Foto: Alexandra Rotari/Stadt Bretten

kam bereits beim „Brettener Früh-
ling“ im vergangenen Jahr auf: Zahl-
reiche Besucherinnen und Besucher 
nutzten die damals bereitgestellten 
Sitzmöbel. So kam der Wunsch auf, 
auch dauerhaft eine Aufenthalts-
möglichkeit zu schaffen, berichtet 
Traut. 
„Die Sitzfläche ist wetterfest und 
fügt sich optisch gut in das bisherige 
Aufenthaltsangebot in der Brettener 
Innenstadt ein“, erklärt Luca Sebold 
vom zuständigen Amt Bauen, Ge-
bäudemanagement und Umwelt. 
Für den Aufbau der neuen Sitz-
fläche zeichnete sich der städtische 
Baubetriebshof verantwortlich.
Die Sitzbank bereichert somit fortan 
nicht nur das Stadtbild und die Auf-
enthaltsqualität, sondern lädt zum 
Verweilen, Lesen und Entspannen 
ein. „Der Sommer kann für uns also 
kommen“, heißt es unisono. (ar)

Gartenschau
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Veröffentlichung nur noch 
mit schriftlicher Zustimmung

Falls Sie eine Veröffentlichung im Amtsblatt wünschen, teilen Sie bitte 
die Namen, Telefonnummer, Adresse und das entsprechende Datum 
der Pressestelle mit: per E-Mail an presse@bretten.de oder postalisch an 
Stadtverwaltung Bretten, Untere Kirchgasse 9, 75015 Bretten.

  Standesamtliche Meldungen

Die Stadt Bretten sucht engagierte und motivierte Fachkräfte in den unter-
schiedlichsten Berufen, um die vielfältigen kommunalen Aufgaben service- 
und bürgerorientiert erledigen zu können. Haben Sie Interesse an einer Arbeit 
mit kompetenten Kolleginnen und Kollegen nahe am Menschen und im 
Sinne einer guten Entwicklung unserer Stadt? Dann freuen wir uns auf Ihre 
Bewerbung. Unter www.bretten.de/stadt-rathaus-verwaltung/stellenangebote 
finden Sie folgende ausführliche Stellenausschreibungen der Stadt Bretten:

• Erzieher für die Pestalozzischule (m/w/d)  
Teilzeit (50 %), unbefristet 
Eingruppierung bis S 8a TVöD SuE 
Bewerbungsfrist: 18.05.2025

• Baumkontrolleur (m/w/d) 
Vollzeit, unbefristet 
Eingruppierung bis E 7 TVöD 
Bewerbungsfrist: 25.05.2025

• Betreuungskräfte in der Schulkinderbetreuung (m/w/d) 
Teilzeit, unbefristet 
Eingruppierung bis E 3 TVöD 
Bewerbungsfrist: 18.05.2025

• Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) zum 01.09.2025 (m/w/d) 
– Pestalozzischule 
– Johann-Peter-Hebelschule 
– Schillerschule 
– Grundschule Gölshausen 
– Kindergarten 
– Feuerwehr 
Bewerbungsfrist: 18.05.2025

Stadt mit Geschichte.

Stadt mit Zukunft.

Stadt mit Dir.

Wir. Schaffen. Zusammen.

BRETTENBRETTEN
Für Rückfragen steht Ihnen Frau Höpfinger (Tel.07252/921-
130) gerne zur Verfügung. Sollte momentan kein geeigne-
tes Stellenangebot dabei sein, besuchen Sie gerne unsere 
Homepage zu einem späteren Zeitpunkt erneut.

Lieferverzögerungen bei
Ausweisdokumenten

Die Bundesdruckerei hat uns mitgeteilt, dass es aufgrund von Warn-
streiks zu Lieferverzögerungen bei Ausweisdokumenten (Reisepass, 
Personalausweis und eID-Karten) kommen kann. Wir weisen daher 
auf die rechtzeitige Beantragung von Ausweisdokumenten für Reisen 
in den Pfingstferien hin. Für Rückfragen steht der Bürgerservice zur 
Verfügung (Tel. 07252 921-180, E-Mail: buergerservice@bretten.de). (red)

Vollsperrung K 3505 (Bretten-Bauerbach)
Zur Sanierung der Brücke über die Bahnlinie wird die K 3505 zwischen 
der B 293 und dem Ortsbeginn Bauerbach im Zeitraum bis voraus-
sichtlich Freitag, 12. September 2025, für den Fahrverkehr gesperrt. 
Der Fahrverkehr wird umgeleitet über die Strecke B 293 – K 3503 –  
K 3506. Hierzu werden teilweise Haltverbotszonen eingerichtet; um Be-
achtung der Haltverbote wird gebeten. (red)

Verkehrshinweis

Parkgenehmigung anlässlich
des Peter-und-Paul-Festes 2025
Analog wie bei früheren Peter-und-Paul-Festen ist von Seiten der Stadt 
Bretten zum Peter-und-Paul-Fest 2025 wiederum vorgesehen, für Be-
rechtigte, die über die Festtage nicht zu ihren Garagen, Grundstücken 
und Grundstückszufahrten zufahren können, Parkgenehmigungen in 
begrenzter Anzahl auszugeben. Ausgenommen hiervon sind alle 
Inhaber von Bewohnerparkplätzen.

Der nachstehende Antrag ist daher bis spätestens 6. Juni 2025 bei 
der Straßenverkehrsbehörde Bretten (Tel. 07252/921-344 bzw. -345, -346, 
-347 oder -349) abzugeben.
 

Antrag auf Erteilung einer Parkgenehmigung
anlässlich des Peter-und-Paul-Festes 2025

Name

Anschrift

Grund

Anzahl der nicht 
mehr befahrbaren 
eigenen Parkstände

Rathaus & Außenstellen 
nachmittags geschlossen

Am heutigen Mittwoch, 14. Mai, sind das Rathaus und die Außen-
stellen ab 13 Uhr aufgrund einer internen Veranstaltung geschlossen. 
Davon betroffen sind auch die Tourist-Info, die vhs Bretten und die 
Ortsverwaltungen. (Die Stadtbücherei hat an diesem Tag zu den ge-
wohnten Öffnungszeiten von 10 bis 18 Uhr geöffnet.)
Ab Donnerstag, 15. Mai, sind wir wieder zu den angegebenen Sprech-
zeiten für Sie da. Um Beachtung und um Verständnis wird gebeten. (red)

Frisch auf den Tisch!
Jeden Mittwoch und Samstag von 8-13 Uhr 
finden Sie die ganze Frische der Region an 
einem Platz.

Weil frisch einfach lecker ist!

Wochenmarktverlegung am 24. Mai
Aufgrund der Veranstalung „Uffrur“ wird der Wochenmarkt am Sams-
tag, 24. Mai, auf den Sporgassen-Parkplatz verlegt. (red)

Weitere Infos unter:
https://erlebebretten.de/veranstaltungen-und-maerkte/wochenmarkt

Entscheidungen im
Jugendgemeinderat in der 

Sitzung am 07.05.2025
1. Basketballplatz im Brückle
Der Jugendgemeinderat beschließt einstimmig, beim Basketballplatz im 
Brückle von der Umsetzung einer Asphaltierung zunächst abzusehen 
und beauftragt die Verwaltung, nach Möglichkeit die Ergänzung des 
Zaunes umzusetzen.

2. Neuer Spendeneinsatz
Der Jugendgemeinderat beschließt einstimmig die Prüfung der Ein-
bringung der Spende im Jahr 2025 zugunsten der Stadtbücherei.

Neues vom Jugendgemeinderat

Verschiedene Angebote für die 
Brettener Jugend in Planung

Auch beim STADTRADELN 2025 in der Melanchthonstadt will sich der Jugendgemein-
derat Bretten in unterschiedlicher Form einbringen.   Foto: Tom Rebel/Stadt Bretten

Gleich zu Beginn der jüngsten 
Jugendgemeinderatssitzung am 
vergangenen Mittwoch war der 
Tatendrang der gewählten Jugend-
vertreterinnen und Jugendver-
treter zu spüren: So beauftragten 
die Jugendgemeinderäte die Ver-
waltung gleich damit, den Zaun 
am Basketballplatz im Brückle 
nach Möglichkeit zu verlängern. 
Jugendliche hatten sich an den 
JGR gewandt und bemängelt, dass 
der Ball beim Spielen auf offene 
Straßen und Wege lande. Mit der 
Zaunerweiterung will der JGR 
dieses Problem in Zukunft lösen.
Die neu eröffnete Sprayf läche 
auf der Rückseite des AWO-
Jugendhauses sorgte für großen 
Zuspruch, aber auch für Dis-
kussionsstoff: Kurz nach der Er-
öffnungsfeier wurden Bereiche 
außerhalb der freigegebenen 
Fläche besprüht. Die Jugendge-
meinderäte plädierten dafür, die 
Schmierereien zu entfernen, die 
freigegebenen Flächen deutlich 
zu kennzeichnen und vor Ort 
Regeln für Sprayer aufzustellen. 
Das weitere Vorgehen und die 
genaue Umsetzung der Vorschlä-
ge muss noch mit dem Fachamt 
abgestimmt werden.
Für das Jahr 2025 liegt dem Ju-
gendgemeinderat Bretten bereits 
eine Spende der Firma Sämann 
vor, die die Jugendlichen ggf. 

für die Stadtbücherei Bretten 
einsetzen wollen. Die konkrete 
Verwendung der Spende will das 
Gremium gemeinsam mit der 
Stadtbücherei erarbeiten.
Bei zahlreichen Dorfputzeten, zu-
letzt in Diedelsheim, Rinklingen 
und Sprantal, setzte sich der JGR 
für ein sauberes und attraktives 
Stadtbild ein. Auch in Zukunft 
will der JGR bei verschiedenen 
Aktionen wie der „Silent Disco“ 
präsent sein und mit eigenen 
Veranstaltungen wie einem Fuß-
ballturnier das Freizeitangebot 
für die Jugendlichen vor Ort 
bereichern.
Für das „Stadtradeln 2025“ wer-
den die Jugendlichen nicht nur 
weiter die Werbetrommel rühren, 
v. a. für den Bereich „Schulra-
deln“, sondern auch mit geführten 
Radtouren auf die Aktion auf-
merksam machen. Um bei den 
geplanten Veranstaltungen auch 
werbetechnisch gut gerüstet zu 
sein, gestaltet das Gremium der-
zeit einen neuen Flyer.
Auch außerhalb der Präsenztermi-
ne wollen sich die Jugendgemein-
deräte um die Anliegen junger 
Brettenerinnen und Brettener 
kümmern, so u. a. mit der „Digi-
talen Ideenbörse“, die nach den 
Schilderungen von JGR-Sprecher 
Simon Merl bereits auf positive 
Resonanz gestoßen ist. (go)

Immer auf dem Laufenden
Ihr wollt wissen, welche Veranstaltungen und Pro-
jekte der Jugendgemeinderat Bretten gerade plant, 
wann die nächste JGR-Sitzung ist oder ihr habt eigene 
Ideen und Anregungen, die ihr einbringen möchtet? 
Dann folgt dem Gremium gleich auf Instagram! (go)

Das Fest der Goldenen Hochzeit feiern am 16. Mai 2025 die Eheleute 
Carmen und Herbert Herbich, Bretten-Gölshausen. Das Amtsblatt 
gratuliert herzlich!

Goldene Hochzeit

Das Amtsblatt gratuliert Felix und Annika Hausner, Bretten-Büchig, 
herzlich zur Eheschließung am 9. Mai 2025 im Standesamt Bretten und 
wünscht alles Gute für die gemeinsame Zukunft!

Glückwünsche zur Hochzeit

Achtung Steuertermin!
Grundsteuer 2. Rate – Fälligkeit am 15.05.2025

Gewerbesteuer 2. Vorauszahlungsrate – Fälligkeit am 15.05.2025

Stadtbienen produzieren
bereits fleißig Honig

Mehrere hundert Beschäftigte 
zählt die Stadtverwaltung Bretten. 
Nimmt man die Stadtbienen hinzu, 
sind es jedoch mehrere Tausende: 
Rund 50.000 fleißige Bienen haben 
innerhalb von zwei Wochen bereits 
mehr als zehn Kilogramm Nektar 
produziert. „Pro Tag können es bis 
zu zwei Kilogramm werden“, berich-
tet Imker Eckhard Egler, der sich 
um die Bienen auf der städtischen 
Wiese kümmert. Das Bienenvolk, 
das im vergangenen Jahr im Gebäu-
de des Käseladens entdeckt wurde, 
konnte nach einer Zwischenstation 
in Gochsheim nun erfolgreich auf 
die städtische Grünfläche umge-
siedelt werden und fühlt sich dort 
sichtlich wohl.
„Hier haben die Bienen ausreichend 
Platz und finden ein reichhaltiges 
Nahrungsangebot vor“, erklärt Bür-
germeister Michael Nöltner bei sei-
nem Besuch mit Sachgebietsleiterin 
Saskia Strauch und Mitarbeiter Luca 
Sebold vom Amt Bauen, Gebäude-
management und Umwelt, Sachge-
biet „Landschaftspflege, Umwelt, 
Gewässer und Gartenschau“.  

„Je nach Blüte und Jahreszeit be-
kommt der Honig einen ganz eige-
nen Geschmack“, ergänzt Egler.
Da bei bis zu 2.000 Eiern, die eine 
Bienenkönigin am Tag legen kann, 
der Platzbedarf stetig steigt, soll 
demnächst ein weiterer Bienen-
kasten aufgestellt werden. Bis der 
Honig erntereif ist, werden dabei 
– je nach Wetterlage und klimati-
schen Bedingungen – noch mehrere 
Wochen vergehen. Als Ersatz – pro-
duzieren Bienen schließlich für den 
Winter vor – erhalten sie dann vom 
Imker einen Zuckersirup. (go)

(v. r.) Imker Eckhard Egler bot Bürgermeister Michael Nöltner sowie den städtischen Be-
schäftigten Luca Sebold und Saskia Strauch vom Amt Bauen, Gebäudemanagement und 
Umwelt eine Kostprobe des ersten Stadtbienen-Honigs. Foto: Gülçin Onat/Stadt Bretten

Das Fest der Goldenen Hochzeit feiern am 16. Mai 2025 die Eheleute 
Astrid und Harald Autenrieth, Bretten. Das Amtsblatt gratuliert herz-
lich!

Goldene Hochzeit

Das Fest der Goldenen Hochzeit feiern am 17. Mai 2025 die Eheleute 
Sylvia und Bernd Hilpp, Bretten-Diedelsheim. Das Amtsblatt gratuliert 
herzlich!

Goldene Hochzeit

Durch die ständige Bewegung der Bienen 
kann es im Stock bis zu 35 Grad Celsius warm 
werden.  Foto: Gülçin Onat/Stadt Bretten
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Im Rahmen der Veranstaltung „Bret-
ten Anno 1525 – UFFRUR!…on the 
road“ wird die Stadtgeschichte aus 
dem Jahr 1525 auf eindrucksvolle 
Weise lebendig. Bretten war damals 
ein bedeutender Handelsplatz 
und geriet mitten in die Wirren des 
Bauernkriegs. Aufständische Bau-
ern drohten die Stadt zu belagern, 
während Kaufleute mit wertvol-
len Waren innerhalb der Mauern 
festsaßen. In dieser angespann-
ten Situation sorgten geschickte 
Verhandlungen, entschlossene 
Verteidigung und der Ausschank 
von Wein für eine überraschende 
Wende.

In bewegenden Spielszenen führen 
Clemens Fritz als Chronist Georg 
Schwarzerdt und Katharina Lind-
acker als gewitzter Narr durch die 
dramatischen Ereignisse.

Schon zu Beginn werden die Zu-
schauer auf das Schicksal Brettens 
eingestimmt: Briefe der aufständi-
schen Bauern treffen ein, in denen 
sie drohen, die Stadt mit Gewalt 
zu nehmen. Andreas Deuser als 
Amtmann Adam Scheuble ringt um 
Lösungen, während Bernd Kirch-
gäßner als Händler die Existenz-
angst der Kaufleute aufzeigt. Mit 
dem Einzug des Rinklinger Heeres 
unter der Führung von Christoph 
Till als Hauptmann wächst die Hoff-
nung auf Verteidigung: Bürger und 
Händler leisten einen Eid auf die 
Stadt.Im weiteren Verlauf zeigen die 
Darsteller, wie Bretten fieberhaft 
Verteidigungsmaßnahmen trifft. In 
einer besonders eindrucksvollen 
Szene verkörpert Heiner Werner den 
Kronenwirt Melchior Hechel, der 
durch die großzügige Ausgabe von 
Brot und Wein an die hungernde 

und aufgebrachte Bevölkerung dro-
hende Unruhen verhindern kann.
Doch trotz aller Bemühungen rückt 
die Bedrohung näher: Anton Eisen-
huts Bauernhaufen formiert sich für 
einen Angriff. Die Spannung steigt, 
als die Bürger Brettens zwischen 
Angst, Misstrauen und Zusammen-
halt schwanken.

Das Ensemble, darunter Manuel 
Görzner, Marco Härdt und Holger 
Müller als aufgebrachte Bauern, 
wird ergänzt durch zahlreiche wei-
tere Darstellerinnen und Darsteller 
als Landsknechte, Handwerker, 
Bürger und Stadtwache. Das Dreh-
buch stammt aus der Feder von 
Daniela Kerres, Linda Obhof und 
Judith Fritz. Die Regie liegt in den 
Händen von Judith Fritz.

Die Aufführungen finden um 11.00 
Uhr und 13.30 Uhr unter dem Titel 
„Der Bauernkrieg in Bretten — 
Szenen aus der Geschichte Anno 
1525“ auf dem Marktplatz in Bret-
ten statt.

Die Geschichte der Bauernaufstände wird am 
24. Mai 2025 in Bretten erlebbar.
Foto: Thomas Rebel für Stadt Bretten

Eröffnung des Markttages mit 
Fanfarenklängen und Grußworten
Oberbürgermeister Nico Morast, 
Thomas Lindemann (Vorsitzender, 
Vereinigung Alt-Brettheim 1504), 
Alexander Kerres (Vorstand, Bau-
erngruppe Alt-Brettheim 1504) 
und Jan-Christ ian Warnecke 
(Landesmuseum Württemberg)  
begrüßen um 10 Uhr das Publikum. 
Musikalisch begleitet wird die Eröff-
nung vom Fanfaren- und Trommler-
zug Bretten 1504, der Musikgruppe 
MinneZit und den Tänzerinnen und 
Tänzern der Bauerngruppe.

Stadtführung und Ausstellung: 
Geschichte vor Ort erleben
Um 12.00 und 14.00 Uhr führt 
Susanne Lindacker in einem Rund-
gang zu den historischen Stätten 
Brettens und gibt Einblicke in die 
Bauernaufstände in der Region 
rund um das Jahr 1525.
Im Melanchthonhaus beleuchtet 
die Ausstellung „Meine Brettener 
aber blieben treu“ den theologi-
schen Streit um Freiheit, Ordnung 
und Gewalt während des Bauern-
kriegs. Der Eintritt ins Museum ist 
an diesem Tag kostenlos, Führun-
gen finden um 13.00 und 16.00 
Uhr statt.

Musikalische Highlights: Mittelal-
ter trifft Emotion
MinneZit, Saitenschrey und Tam-
buri Carini bringen die Brettener 
Innenstadt zum Klingen mit Liedern 
aus der Zeit des Bauernkriegs, 
Tanzmusik der Renaissance und 
kraftvollen Trommelrhythmen.

Walking-Acts und Gauklerkunst
Die Loeffelstielzchen und die Grup-
pe der Quacksalber sorgen mit 
Musik, Zauberei und Gauklerkunst 
für Staunen und lebendige Unter-
haltung.

Für Klein und Groß: Spiele und 
Marionettentheater
Auf dem Kirchplatz laden histori-
sche Spielstationen zum Mitma-
chen ein. Das Marionettenspiel Bu-
rattini entführt Kinder und Erwach-
sene in fantasievolle Geschichten 
aus vergangenen Zeiten.

Mit beim Musikspektakel 
„UFFRUR!“: Hornquartett und 
Kinderchor
Das Hornquartett des Sinfonieor-
chesters Bretten setzt eindrucks-
volle musikalische Akzente in 
der Erlebniswelt des UFFRURs. Im 
Musik-Theater selbst begeistert 
der Kinderchor der Schillerschule.
 

Tanz mit MinneZit und den Brette-
ner Tanzmeistern
Beim offenen Tanz nach mittelal-
terlichen Klängen zeigen Dani und 
Alex, die Brettener Tanzmeister, 
wie jede und jeder mittanzen kann, 
ganz wie beim Peter-und-Paul-Fest.

Finale mit DJ Alert: Gemeinsam 
feiern
Der Tag klingt mit einer besonderen 
Party aus. DJ Alert bringt mit seinem 
abwechslungsreichen Musikmix 
Jung und Alt in Bewegung. 

Vor 500 Jahren war die Stadt ein bedeutender Handelsort – und 
Schauplatz dramatischer Ereignisse. Am 24. Mai 2025 verwandelt 
sich die Innenstadt in eine eindrucksvolle Szenerie des Bauern-
kriegs: Bauern, Bettler, Adlige und Söldner erwecken die Vergangen-
heit zum Leben. Szenische Darstellungen erzählen von den Bürgern, 
die die Stadttore öffnen wollten und von der brisanten Lage, die nur 
durch eine großzügige Weingabe entschärft wurde. 
 

Ein bunter Markttag, ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm 
und ein historischer Spielebereich für Kinder machen diesen his-
torischen Tag zu einem besonderen Erlebnis. Die Bauernaufstände 
flammen noch einmal auf.

Bretten Anno 1525
Markt, Geschichte, Musik und Gaukelei

Markteröffnung mit dem Fanfaren- und Trommlerzug Bret-
ten 1504 und der Bauerngruppe Alt-Brettheim 1504
Trommelklänge mit Tamburi Carini
Marktmusik mit MinneZit
Der Bauernkrieg in Bretten — Szenen aus der  
Geschichte Anno 1525
Bauerntänze und Klänge von MinneZit
Die Quacksalber: Zauberei, Gaukelei und Musik
Rundgang zum Bauernkrieg, Start: Marktbrunnen
Mittelalterliche Unterhaltung hautnah mit den  
Loeffelstielzchen
Burattini — Marionettenspiel für Groß und Klein
Der Bauernkrieg in Bretten — Szenen aus der  
Geschichte Anno 1525
Fanfaren- und Trommlerzug Bretten 1504 
Rundgang zum Bauernkrieg, Start: Marktbrunnen
Bauerntänze und Klänge von MinneZit
Fanfaren und Fahnen mit den Melanchthonherolden
Bauernkriegslieder mit Saitenschrey
Trommelklänge mit Tamburi Carini
Mittelalterliche Unterhaltung mit den  
Loeffelstielzchen

10.00 Uhr

10.30 Uhr
10.45 Uhr
11.00 Uhr

11.30 Uhr
12.00 Uhr

12.30 Uhr

13.00 Uhr
13.30 Uhr 

14.00 Uhr

14.15 Uhr
14.45 Uhr
15.00 Uhr
15.15 Uhr
15.30 Uhr

Weitere Programmpunkte und Walking-Acts finden auf dem Markt, 
in den Gassen und auf dem Kirchplatz statt. 

Das Melanchthonhaus hat von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. 
Der Eintritt ist kostenfrei. Um 13.00 und 16.00 Uhr gibt es eine Füh-
rung durch die Ausstellung „Meine Brettener aber blieben treu“.

Das Programm
Ein Tag im Jahr 1525

Vorhang auf für ein einzigartiges Open-Air-Event, das Geschichte  neu 
erzählt. »UFFRUR!...on the road« bringt die Ereignisse des  Bauern-
kriegs von 1524/25 auf die Bühne — modern, bildgewaltig  und mitrei-
ßend. Freuen Sie sich auf eine Erlebniswelt mit echtem  Jahrmarktflair, 
ein Theaterstück voller Spannung, auf Live-Musik, Walking-Acts, Spiele 
und mehr!

Am 24. Mai 2025 findet »UFFRUR!...on the road« auf dem  Marktplatz 
in Bretten statt. In der Erlebniswelt warten kulinarische  Genüsse auf 
Sie oder bringen Sie Ihr eigenes Picknick mit.:  Holen Sie sich vorab in 
der Tourist-Info Bretten historische Rezepte  ab und probieren Sie die 
Küche des 16. Jahrhunderts selbst aus!     

UFFRUR!...on the road
Das Theater- und Musikspektakel

Erlebniswelt mit faszinierenden Walking-Acts, 
interaktiven Spielstationen und vielen weiteren 
spannenden Attraktionen  

Hornquartett des Sinfonieorchesters Bretten
Mittelalterliche Unterhaltung hautnah mit den  
Loeffelstielzchen
Fanfaren- und Trommlerzug Bretten 1504  
Saitenschrey — Lieder zum Bauernkrieg
»UFFRUR!« — Das Musik-Theater zum Bauernkrieg  
mit dem Kinderchor der Schillerschule Bretten
Kinderchor der Schillerschule Bretten
Mittelaltertanz mit MinneZit und den  Brettener  
Tanzmeistern Dani & Alex
Aftershow-Party mit DJ Alert

16.00 bis  
21.00 Uhr

16.00 Uhr
16.30 Uhr

17.00 Uhr
17.30 Uhr
18.00 Uhr

19.15 Uhr
19.30 Uhr

20.30 Uhr

Brettener UFFRUR!     

Landesmuseum Württemberg, Altes Schloss, Schillerplatz 6, 70173 Stuttgart 
Produziert vom Kapuziner Kreativzentrum Ravensburg. Regie & künstleri-
sche Leitung: Martin Butler, Text: Carolyn Amann, Musik: Benny Spähn,
Produktionsleitung: Daniel Knapp, Bühnenbild: Marcus Bendel, Kostüme: 
Katja Rinné. Foto: Landesmuseum Württemberg, Jonathan Leliveldt

Bretten im Bauernkrieg
Bedrohung, Verhandlung & Verteidigung

Highlights auf einen Blick

Zahlreiche Gruppen und Künstler 
beteiligen sich an der Veranstal-
tung: 

Albrechts Schedels Fähnlein, Bau-
erngruppe Alt-Brettheim 1504, 
Brettener Bierbrewer, Buratti-
ni, Fanfaren- und Trommlerzug 
Bretten 1504, Handwerkergilde 
Alt-Brettheim, Historische Grup-
pe Fünf Schneeballen Flehingen-
Sickingen,Kettenhemdmacher, 

Teilnehmende Gruppen und Künstler
Kraemer & Halunken, Landsknech-
te Bretten 1504, Loeffelstielzchen, 
Melanchthon Herolde, MinneZit, 
Neibsheimer Armbrustschützen 
um Hans Entenkopf, Patrizier, 
Fahrendes Volk/Zigeyner, Quack-
salber, Saitenschrey, Seifensieder 
Bretten, Stadtwache Bretten, Tam-
buri Carini, Waschweiber Bretten 
uvm.

Am 23. Mai 2025 verwandelt 
sich der Brettener Kirchplatz ab 
18.00 Uhr in eine mittelalterliche 
Tafelrunde. Beim Festmahl am 
Vorabend des großen UFFRURs er-
wartet die gewandeten Gäste ein 
mehrgängiges Mahl, Musik und 
Kurzweyl von MinneZit und Sai-

Veranstaltungstipp: Bauern-Schlemmerey

Stempel sammeln und ein 
Bauernkriegs-Quartett 

gewinnen

Der Bauernkrieg als usik-
Theater-Aufführung – 

Beginn: 18:00 Uhr

Im gesamten Erlebnisbereich sind 
Spiel- und Aktivitätsstationen ver-
teilt, bei denen Stempel gesam-
melt werden können. Nach dem 
Erhalt von fünf Stempeln wird ein 
Quartett-Spiel zum Bauernkrieg 
ausgegeben.

In einer Schenke zur Zeit des Auf-
ruhrs begegnen sich Menschen ver-
schiedener Welten: die Bäuerin, der 
Prügler, Anne von Hohenberg und 
mehr. Die Aufführung beleuchtet 
das Spannungsfeld zwischen Arm 
und Reich.

tenschrey sowie Tanz. Der Eintritt 
kostet 55 Euro (Kinder 30 Euro) 
und umfasst das Festmahl, ei-
nen Getränkegutschein im Wert 
von 10 Euro, das Programm und 
ein kleines Andenken. Karten 
sind in der Tourist-Info Bretten 
erhältlich. 
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STADTSOMMER in Bretten – Erlebnis und Sommerstimmung in der Innenstadt
Die Melanchthonstadt Bretten ver-
wandelt sich an drei Donnerstagen 
in diesem Sommer wieder in ein 
lebendiges Zentrum voller Spiel, 
Spaß und Genuss! 
Unter dem Motto „Kinder in die 
Stadt“ lädt die Stadt Bretten am 
15. Mai, 26. Juni und 24. Juli 
zum STADTSOMMER in die 
Innenstadt ein. Von 14 bis 18:30 
Uhr erwartet die kleinen und 
großen Besucher ein buntes Pro-
gramm mit zahlreichen Spiel- und 
Mitmachstationen in der Fußgän-
gerzone, auf dem Marktplatz und 
in der Weißhofer Straße. Ob XXL-
Vier-Gewinnt, Sand- und Malecke, 
Angelspiel, Tischkicker, Spikeball 
oder Tischtennis – an diesen Nach-

mittagen wird die Innenstadt zum 
echten Kinderparadies und bietet 
Spaß und Unterhaltung für alle 
Altersklassen. Zahlreiche zusätz-
liche Spielstationen sorgen dafür, 
dass keine Langeweile aufkommt.
Auch der Einzelhandel in Bretten 
freut sich auf Ihren Besuch! Die ge-
öffneten Geschäfte laden zu einem 
entspannten Einkaufsbummel ein 
– perfekt, um das sommerliche 
Flair in der Stadt zu genießen und 
den Innenstadtbesuch zu einem 
echten (Familien-)Erlebnis zu 
machen. 
Ab 18 Uhr heißt es dann: Feier-
abend genießen! Auf dem Kirch-
platz laden lauschige Sommer-
Inseln und bequeme Liegestühle 

ein, den Arbeitstag bei Musik, 
Tanz und einem kleinen Angebot 
an sommerlich leichten Speziali-
täten sowie verschiedenen kühlen 
Getränken ausklingen zu lassen. 
Urlaubsfeeling mitten in Bretten!
Die Stadt Bretten freut sich auf 
zahlreiche Besucherinnen und 
Besucher, die gemeinsam unbe-
schwerte Stunden voller Sommer-
stimmung erleben möchten.

Veranstaltungstermine:
• Donnerstag, 15. Mai
• Donnerstag, 26. Juni
• Donnerstag, 24. Juli
- jeweils ab 14 Uhr in der Innenstadt 
- After-Work-Party ab 18 Uhr auf 
dem Kirchplatz (red)

Weitere Informationen zum Stadtsommer 2025 
in der Melanchthonstadt Bretten mit Kinderpro-
gramm unter dem Motto „Kinder in die Stadt“, 
After-Work-Party und vielem mehr gibt es auch 
online zu lesen auf der städtischen Webseite unter 
www.erlebebretten.de (oder direkt über den 
nebenstehenden QR-Code). (red)

Der Stadtsommer Bretten bietet wieder ein 
buntes Programm für die ganze Familie. 
       Foto: Michael Knötig/Stadt Bretten

Kindergarten Kraichgau-Hüpfer eingeweiht
Bei bestem Wetter lud der Kin-
dergarten Kraichgau-Hüpfer am 
vergangenen Samstag zum „Tag 
der offenen Tür“ in die Hermann-
Beuttenmüller-Straße 10 ein. Neben 
einem bunten Mitmach-Angebot 
für die ganze Familie stand die offi-
zielle Einweihung der Einrichtung, 
die seit September 2024 in Betrieb 
ist, auf dem Programm. 
Mit Gesangs- und Tanzeinlagen 
hieß Kindergarten-Leiterin Anja 
Müller gemeinsam mit ihrem Team 
und den Kraichgau-Hüpfern die 
vielen Besucher willkommen. „Mit 
unseren beiden städtischen Kinder-
gärten Drachenburg und Kraich-
gau-Hüpfer reagieren wir auf den 
wachsenden Bedarf, insbesondere 
im Krippenbereich, und werden 
dem Rechtsanspruch auf Kita-Be-
treuung gerecht“, freute sich OB 
Morast über das erweiterte Angebot 
und wünschte den Kindern eine 
schöne Zeit.
Mit Bastel- und Spielstationen, Kin-
derschminken, einem Bewegungs-
parcours sowie einer Seifenblasen-
Werkstatt konnten Kinder und El-
tern den Innen- und Außenbereich 
der Einrichtung mit verschiedenen 
Sinnen entdecken. Bei Führungen 
und einer Präsentation erhielten 
Interessierte einen Einblick in die 
Bauphase und die Nutzung der 
Räumlichkeiten. Pädagogische 
Fachkräfte standen für Fragen zur 
Verfügung und berichteten aus dem 
Alltag der Einrichtung. Mit Waf-
feln, Kuchen und Getränken kam 
auch das leibliche Wohl der kleinen 

Zur Einweihung erhielten Kindergarten-Leiterin Anja Müller und OB Nico Morast von 
der Firma Südbau, vertreten durch Beatrice Krumm, ein Eingangsschild. Mit dabei waren 
neben Bürgermeister Michael Nöltner auch Vertreter der Stadtverwaltung sowie Mitglie-
der des Gemeinderats und Jugendgemeinderats.         Foto: Gülçin Onat/Stadt Bretten

Kindergarten-Leiterin Anja Müller bot mit ihrem Team sowie den Kraichgau-Hüpfern den 
Besuchern musikalische und tänzerische Darbietungen. Foto: Gülçin Onat/Stadt Bretten

Auch in diesem Jahr beteiligt sich 
die Stadt Bretten mit ihrem Stadt-
teil Büchig am IRONMAN 70.3 
Kraichgau powered by Kraich-
gauEnergie. Zahlreiche Athletin-
nen und Athleten aus der ganzen 
Welt werden in der Melanchthon-
stadt erwartet. Aufgrund der Bau-
stelle an der Zufahrt zu Bauerbach 
gibt es dieses Jahr eine Strecken-
änderung, so dass Bauerbach nicht 
angefahren wird.

Die Radfahrer werden zwischen 9 
und 12:30 Uhr in Büchig erwartet, 
wo es eine Verpflegungsstelle für 
die Athleten mit Helfern des SV 
Kickers Büchig, des Musikvereins 
Büchig und den Guggemusikern 
„Bichama Scholwadrebla“ geben 
wird. In der Zeit zwischen 7:30 
Uhr und ca. 14 Uhr kommt es zu 
Sperrungen für den Straßenverkehr 
im Bereich der Radstrecke, die von 
Kraichtal-Gochsheim kommend 

über die K3503 bis zum neuen 
Kreisverkehr und dann durch 
Büchig führt. Nach einer Wende-
schleife an der K3504 geht es auf 
derselben Strecke wieder zurück. In 
Büchig sind die Radfahrer somit auf 
dem Hin- und Rückweg zu sehen.
Die Absperrung der Strecke erfolgt 
durch den Obst- und Gartenbau-
verein Büchig mit 12 Helfern, 
unterstützt vom Musikverein 
Harmonie Bauerbach (ebenfalls 

12 Helfer), insbesondere am Wen-
depunkt (K3504)  und am neuen 
Kreisverkehr (K3503/K3506).    
Am Ironman Kraichgau, der auf-
grund der anspruchsvollen Rad-
strecke und der sehenswerten Land-
schaft im „Land der 1.000 Hügel“ 
zu den populärsten Triathlon-Ver-
anstaltungen Deutschlands zählt, 
nehmen rund 2.400 Athleten teil.
Der Start erfolgt traditionell im 
Hardtsee in Ubstadt-Weiher, ehe 

Informationen zum Ironman Kraichgau am 25. Mai
es auf der Radstrecke durch den 
Kraichgau geht, am Ende steht 
die Laufstrecke mit Zieleinlauf 
in Bad Schönborn auf dem Pro-
gramm. Dort sind zwischen dem 
23. und 25. Mai auch zahlreiche 
Events für Fans geplant. Weitere 
Informationen zum Ironman 
Kraichgau sowie einen Überblick 
über die gesamte Strecke gibt es 
online unter www.ironman.com/
races/im703-kraichgau. (red)

Großes Lob für „Juniorwahl“

Parallel zur Bundestagswahl fand 
in diesem Jahr die „Juniorwahl“ 
statt. Die „Juniorwahl“ ermög-
licht es Schülern, das Wahlsystem 
an ihren Schulen durch selbst 
durchgeführte Wahlen besser zu 
verstehen. Rund 4.500 Schulen 
– darunter auch die Brettener 
Schulen – beteiligten sich 2025 an 
dem bundesweit durchgeführten 
Projekt.
Mit großem Engagement und 
Eigenverantwortung übernahmen 
Schülerinnen und Schüler dabei 
die Organisation und Durchfüh-
rung der schuleigenen Wahlen, 
richteten Wahllokale ein und 
überprüften die Rechtmäßigkeit 
der Stimmabgabe sowie die Aus-
zählung der Stimmen. Im Wahl-
vorstand der Johann-Peter-Hebel 
Gemeinschaftsschule verdient 
gemacht haben sich dabei 15 
Schülerinnen und Schüler, die für 
ihr Engagement am Freitag im 
Rathaus von Oberbürgermeister 

Nico Morast und Lehrer Domi-
nik Reiffer eine Ehrungsurkunde 
überreicht bekamen.
OB Morast lobte den Einsatz 
der Schüler, erläuterte ihnen die 
Arbeit der Stadtverwaltung sowie 
des Gemeinderats und warb für 
eine Beteiligung im Jugendgemein-
derat. Auch einen Einblick in seine 
eigene Biographie und seine schon 
früh einsetzende Begeisterung für 
Politik ließ der Oberbürgermeister 
nicht aus.
Anschließend führte Silke Vogler 
vom Sachgebiet Ratsangelegenhei-
ten und Städtepartnerschaften die 
Geehrten sowie ihre Mitschülerin-
nen und Mitschüler durch das Rat-
haus, stellte ihnen den Aufbau der 
Stadtverwaltung vor und besuchte 
mit ihnen den Bürgerservice, die 
Registratur sowie das Ordnungs-
amt, wo die Schülerinnen und 
Schüler eine kurze Einführung 
in die jeweiligen Arbeits- und Zu-
ständigkeitsbereiche erhielten. (go)

OB Morast und JPH-Lehrer Dominik Reiffer überreichten den Schülern Ehrungsurkunden 
für ihr Engagement bei der Juniorwahl an der JPH.       Foto: Gülçin Onat/Stadt Bretten

und großen Gäste nicht zu kurz.
Derzeit werden im Kindergarten 
Kraichgau-Hüpfer über 50 Kinder 
in zwei altersgemischten Gruppen 
und einer Krippengruppe betreut, 
ab dem kommenden Kindergarten-

jahr soll die Einrichtung um eine 
weitere Gruppe erweitert werden 
und dann Platz für 76 Kinder 
bieten. Auch das pädagogische 
Personal wird entsprechend auf-
gestockt. (go)

Helfer gesucht
Für das Peter-und-Paul-Fest werden 
Helfer (m/w/d) zur Unterstützung 
des Baubetriebshofes beim Auf- und 
Abbau, bei der Grünpflege sowie 
bei Reinigungs- und kleineren Hilfs-
arbeiten gesucht.
Die Auf- und Abbauarbeiten 
finden an folgenden Terminen statt: 
Montag, 30.06., Dienstag, 01.07., 
Mittwoch, 02.07., Donnerstag, 03.07., 
jeweils 06:45 Uhr bis 16 Uhr, am 
Freitag, 04.07., 06:45 Uhr bis ca. 13 
Uhr sowie am Dienstag, 08.07., 06:45 
Uhr bis ca. 16 Uhr.
Die Grünpflege findet an folgenden 
Tagen statt: Montag, 30.06., Diens-
tag, 01.07., Mittwoch, 02.07., Don-
nerstag, 03.07., jeweils 06:45 Uhr bis 
ca. 16 Uhr, am Freitag, 04.07., 06:45 
Uhr bis ca. 13 Uhr sowie Dienstag, 
08.07., 06:45 Uhr  bis ca. 16 Uhr.
Die Reinigungsarbeiten finden 
an folgenden Tagen statt: Samstag, 
05.07., Sonntag, 06.07., Montag, 
07.07., Dienstag, 08.07., jeweils 6 Uhr 
bis ca. 9 Uhr.
Die Betreuung der Behinderten-
parkplätze findet an folgenden Tagen 
statt: Freitag, 04.07., und Samstag, 
05.07., 18 Uhr bis 21 Uhr, Sonntag, 
06.07., 12 Uhr bis 20 Uhr, und Mon-
tag, 07.07., 10 Uhr bis 13 Uhr.
Es besteht die Möglichkeit, nur an 
einzelnen Tagen mitzuarbeiten. Die 
Beschäftigung erfolgt im Rahmen ei-
nes kurzfristigen Beschäftigungsver-
hältnisses. Es wird ein Stundenlohn 
in Höhe von 12,82 Euro bezahlt.
Bitte beachten Sie, dass aus Gründen 
des Arbeitsschutzes nur Bewerber 
(m/w/d), die das 16. Lebensjahr voll-
endet haben, berücksichtigt werden 
können. Für die Betreuung der 
Behindertenparkplätze müssen Sie 
das 18. Lebensjahr vollendet haben.
Sollten Sie Interesse daran haben, 
uns beim Peter-und-Paul-Fest zu un-
terstützen, senden Sie Ihre Kurzbe-
werbung bis spätestens 05.06.2025 
an das Bürgermeisteramt Bretten, 
Sachgebiet Personal, Untere Kirch-
gasse 9, 75015 Bretten, oder per 
E-Mail an bewerbung@bretten.de. 
Bei Rückfragen steht Ihnen Frau 
Hub unter Tel. 07252/921-135 gerne 
zur Verfügung. (red)
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Das Amtsblatt gerade nicht zur Hand? 
Jetzt können Sie sowohl die aktuelle als auch ältere Aus-
gaben des Amtsblatts der Stadt Bretten online lesen auf 
der städtischen Webseite unter: www.bretten.de (oder 
direkt über den nebenstehenden QR-Code).

Gratis-Comic-Tag in der
Stadtbücherei Bretten

Riesenansturm beim Gratis-Co-
mic-Tag – die Stadtbücherei platzte 
aus allen Nähten: Weit über 150 
kleine und große Comicfans such-
ten sich am vergangenen Samstag 

Gratis–Comics aus, nahmen am 
Zeichenworkshop teil oder nutzen 
das breit aufgestellte Medienangebot 
der Stadtbücherei zum Schmökern 
und Ausleihen. (red)

Gesetzliche Änderungen  
in der Energiebelieferung
Die Bundesnetzagentur verpflichtet alle Versorgungsunter-
nehmen, bis zum 6. Juni 2025 gesetzliche Änderungen in der 
Energiebelieferung für Kunden umzusetzen.

Die Stadtwerke Bretten GmbH als Netzbetreiber und Lieferant 
kommen dieser Verpflichtung nach und informieren ihre  
Kunden über die Neuerungen.

Wichtige Änderungen:
1. Schneller Lieferantenwechsel STROM: 
Ein Wechsel des Stromanbieters wird innerhalb von 24  
Stunden (LFW24) an jedem Werktag möglich sein, sofern  
keine vertraglichen Kündigungsfristen entgegenstehen.

2. Keine Änderung beim Lieferantenwechsel GAS: 
Die Regelungen für den Wechsel des Gasanbieters bleiben 
unverändert.

3. Neue Regelungen für An- und Abmeldungen:
• An- und Abmeldungen für Energie- und Wasserver-

sorgung sind nur noch zu einem zukünftigen Termin 
möglich.

• Rückwirkende Ein- und Auszüge sind nicht mehr  
zulässig, da sonst die gesetzlichen Fristen nicht  
eingehalten werden können.

Wichtige Hinweise für Kunden:
Melden Sie Ihren Ein- oder Umzug rechtzeitig vor dem  
geplanten Termin an. Ein geeigneter Nachweis wie ein  
Übergabeprotokoll oder Mietvertrag ist erforderlich.

Übermitteln Sie innerhalb einer Woche nach Ein- oder  
Auszug die Zählerstände sowie das unterzeichnete  
Übergabeprotokoll an die Stadtwerke Bretten.

Nutzen Sie unseren Umzugsservice im Kundenportal oder 
senden Sie eine Nachricht an: 
kommunikation-netz@stadtwerke-bretten.de.

Gern beraten wir Sie auch persönlich in unserem  
Kundenzentrum.

Unsere Öffnungszeiten:

Montag      8.00 Uhr – 12.00 Uhr   14.00 Uhr – 16.00 Uhr
Dienstag      8.00 Uhr – 12.00 Uhr   14.00 Uhr – 16.00 Uhr
Mittwoch      8.00 Uhr – 12.00 Uhr    
Donnerstag   8.00 Uhr – 12.00 Uhr  
Freitag       8.00 Uhr – 12.00 Uhr  

LEADER feiert Jubiläum

Rund 90 Gäste feierten am Mon-
tagabend vor der beeindrucken-
den Kulisse der Stiftskirche 
Sunnisheim in Sinsheim das 
zehnjährige Bestehen des Vereins 
Regionalentwicklung Kraichgau 
e.V., der Träger der LEADER-Ak-
tionsgruppe Kraichgau ist.
Der Vorsitzende und Oberbür-
germeister der Stadt Sinsheim, 
Marco Siesing, eröffnete die 
Veranstaltung und begrüßte die 
zahlreichen Ehrengäste, unter 
denen beispielsweise den Minis-
ter für Ernährung, Ländlicher 
Raum und Verbraucherschutz 
des Landes Baden-Württemberg, 
Peter Hauk, den Landrat des 
Rhein-Neckar-Kreises, Stefan 
Dallinger, Erster Landesbeamter 
Knut Bühler sowie die Landtags-
abgeordneten Heitlinger, Katzen-
stein, Mayr, Dr. Preusch, Röderer 
und Dr. Schütte. Auch viele 
Bürgermeisterinnen und Bürger-
meister der Mitgliedskommunen, 
Vertreter sozialer Einrichtungen, 
engagierte Projektträger und Ver-
einsmitglieder waren anwesend.
Minister Hauk, Landrat Dallin-
ger und Erster Landesbeamter 
Bühler würdigten in ihren Gruß-
worten die Erfolgsgeschichte des 
LEADER-Programms im Kraich-
gau, das in den vergangenen zehn 
Jahren zahlreiche innovative 
Projekte in der Region ermög-
licht hat. Frank Werner, stellver-

tretender Vorsitzender des Vereins 
und Bürgermeister von Angelbach-
tal, betonte ebenfalls die Bedeutung 
des regionalen Zusammenhalts und 
die erfolgreiche Zusammenarbeit 
zwischen Kommunen, sozialen 
Akteuren und privaten Initiativen.
Ein besonderer Höhepunkt des 
Abends war die Ehrung der Mit-
gliedskommunen, der sozialen 
Akteure sowie der privaten Unter-
stützer, die seit der Gründung 2015 
Teil der LEADER-Familie sind. 
Kulinarisch verwöhnt wurden die 
Gäste mit regionalen Spezialitäten 
von Projektträgern. Das Hotel-Res-
taurant „Grüner Baum“ (Sinsheim 
Rohrbach) reichte Fingerfood, 
dem Grünen Baum aus Sinsheim, 
PAOLA [EIS:liebe] bot kühle Köst-
lichkeiten und edle Tropfen der Des-
tillerie Simon aus Oberderdingen 
rundeten das Angebot ab.
Für musikalische Umrahmung sorg-
te die Band Skylarks Music, deren 
Mitglied auch Frank Werner ist, 
und die den festlichen Abend mit 
abwechslungsreicher Live-Musik 
stimmungsvoll begleitete.
Die Veranstaltung bot nicht nur An-
lass zur Rückschau, sondern auch ei-
nen optimistischen Ausblick auf die 
Zukunft der Regionalentwicklung 
im Kraichgau: Mit Engagement, 
Kreativität und Zusammenhalt 
sollen auch weiterhin Projekte für 
eine lebenswerte Region gefördert 
und umgesetzt werden. (red)

Geburtstagsfeier der LEADER-Aktionsgruppe Kraichgau Foto: LEADER Kraichgau

Sandsack-Aktion im 
Feuerwehrhaus Bretten

„Ungefüllte Sandsäcke zum 
Selbstkostenpreis“
Immer wieder treten in unserer 
Region Starkregenereignisse und 
Hochwasser auf. Werden Sie als 
Bürger aktiv und schützen Sie 
sich selbst.
Durch geschicktes Verlegen von 
Sandsäcken können Sie Ihr Erd-
geschoss, Keller, Lichtschacht 
oder Garage schützen. 
Die Stadt Bretten möchte seine 
Bürger unterstützen und hat 
sich dazu entschlossen, erneut 
eine Sandsack-Verkaufsaktion zu 
starten. Gegen einen Selbstkos-
tenpreis von 0,50 Euro pro Stück 
können ungefüllte Sandsäcke im 
Feuerwehrhaus Bretten, Breiten-
bachweg 7, in Bretten erworben 
werden.
Bitte beachten Sie, dass aufgrund 

Großer Andrang beim Gratis-Comic-Tag in der Stadtbücherei Foto: Stadtbücherei Bretten

Kindertagespflege – 
Gut umsorgt!

Die Kindertagespflege setzt sich ein 
für KINDER:  
K – kleine Gruppen
I – individuelle Förderung 
N – nah am Kind
D – dauerhafte Bezugsperson

E – Entwicklung begleiten
R – Randzeitenbetreuung
Über die verschiedenen Modelle 
sowie die unterschiedlichen finan-
ziellen Zuschussmöglichkeiten der 
Kindertagespflege informieren wir 
Sie gerne persönlich.
Ihre Ansprechpartnerin für Fragen 
bzgl. Kindertagespflege und Tagesel-
tern in Bretten ist Frau Peschel, Tel..: 
07251 981 987-1, E-Mail: i.peschel@
tev-bruchsal.de.
Sprechstunden finden im wöchent-
lichen Wechsel in Bretten, Gondels-
heim, Oberderdingen und Sulzfeld 
statt. Anmeldung erbeten!
Weitere Gesprächstermine können 
gerne nach Vereinbarung angeboten 
werden. (red)

Tag der offenen Tür an der
Pestalozzischule Bretten

Die Pestalozzischule Bretten lädt 
am Freitag, 16. Mai, von 12 bis 15 
Uhr zum „Tag der offenen Tür“ 
ein. Neben einem Einblick in die 
Ergebnisse der Projektwoche er-

wartet die Besucher verschiedene 
Mitmachstationen sowie Speisen 
und Getränke. Herzliche Einla-
dung an alle Interessierten jeden 
Alters! (go)

Einen Gesamtüberblick bietet 
„naturpark-stromberg-heuchel-
berg.de“. Bei Interesse bitte 
unsere Naturparkführer/innen 
oder 07046/884815 kontaktie-
ren. 
Ab Mai ist unser Naturpark-
zentrum an der Ehmetsklinge 
in Zaberfeld wieder ab 10 Uhr, 
Mi-So, geöffnet!

Naturhofabend Ladies only 
Unterwegs in den Wiesen des 
Kraichgaus mit anschließen-
dem Wein, Stockbrot und 
Kräuterquark.

des Gewichtes, Volumen und La-
gerungsmöglichkeiten es sinnvoll 
ist, die Säcke erst am Einsatzort zu 
füllen. Sand kann bei einschlägigen 
Baustoffhandelszentren erworben 
werden. Sandsäcke werden nur zu 
etwa zwei Dritteln mit Sand befüllt. 
Dies entspricht ca. 13 Litern Sand 
und einem durchschnittlichen Ge-
wicht von 20 kg. Sand mit einer 
Korngröße von null bis acht Milli-
metern eignet sich gut dafür. 

Die Aktion läuf t bis zum 
30.06.2025. 
Zur Terminvereinbarung setzen 
Sie sich bitte mit Feuerwehrsach-
bearbeiterin Mirjam Canelas unter 
Telefon 07252/5045-90 oder E-
Mail: feuerwehr@bretten.de in 
Verbindung. Der Verkauf erfolgt 
ausschließlich in bar. (red)

Datum: 30.05.2025
Uhrzeit: 19 bis 21 Uhr
Mit: Naturparkführerin Desiree 
Maag-Nagel
Anmeldung: Tel. 0173 2963004, 
E-Mail: info@naturhofambrom-
berg.de
Kostenbeitrag: p.P. 22 €, inkl. 
Fingerfood-Buffet, 3 Gläser 
Wein, Stockbrot
Treffpunkt: Bretten-Sprantal, 
Naturhof am Bromberg
Teilnahme-Hinweis: Eine vor-
herige Anmeldung zur Veranstal-
tung ist für die Teilnahme erfor-
derlich. (red)

Aktuelle Naturparkinfo



 

Stadt Bretten
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Untere Kirchgasse 9
75015 Bretten

www.erlebe-bretten.de

Tourist-Info Bretten
Melanchthonstr. 3, 75015 Bretten 
Tel.: 07252 583710 
Email: touristinfo@bretten.de
Mo-Do 9-18 Uhr Fr+Sa  9-13 Uhr

KulturStadt Bretten
Stadtbücherei, Untere Kirchgasse 5, 07252 957613

Museum im Schweizer Hof, Engelsberg 9

Öffnungszeiten:  Sa, So / Feiertage 11 – 17 Uhr,  Mi 15 – 19 Uhr, Eintritt frei!

18.06.-07.09.2025, Museum im Schweizer Hof
Gerechter Zorn? 500 Jahre Bauernaufstände im Kraichgau 
Wanderausstellung des Museumsnetzwerks Kraichgau
Das Museumsnetzwerk Kraichgau, gegründet 2022, vereint Museen, Ar-
chive und Vereine, um die kulturellen Schätze der Region gemeinsam zu 
bewahren und erlebbar zu machen. Im Fokus der ersten gemeinsamen 
Ausstellung stehen die Ursachen und Dynamiken der Bauernaufstände. 
Die Ausstellung bietet Originalobjekte, spannende Repliken und interak-
tive Stationen.

18.06.-07.09.2025, Museum im Schweizer Hof
Projekt 1525 – Eine fotografische Annäherung 
In Kooperation mit den Mühlhäuser Museen (Mühlhausen/Thüringen), 
dem Fotografen Thomas Rebel aus Bretten und der in Bretten gegrün-
deten Initiative „Projekt 1525 – Bauernkrieg im Südwesten“ entstanden 
eindrucksvolle Bildszenen. Die Fotografien nähern sich dem ländlichen 
Leben des 16. Jahrhunderts über das Mittel der Living History: Alltag, 
Fronarbeit und bäuerlicher Widerstand werden eindrucksvoll inszeniert. 
Rebels Fotografien machen das Geschehen auf eindrückliche Weise er-
fahrbar und schlagen eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegen-
wart.

20.03.–29.04.2025
50 Jahre Jugendmusikschule Unterer Kraichgau e.V., Bretten
Ein Blick auf die bewegte Geschichte unserer Jugendmusikschule. 

Ausstellung im Rathaus, Untere Kirchgasse 9
Öffnungszeiten: Mo/Mi 8-16.30 Uhr, Di/Fr 8 - 13 Uhr, Do 8-18 Uhr

Melanchthonhaus Bretten, 
Melanchthonstr. 1, 07252 9441-0, info@melanchthon.com
Öffnungszeiten: Di-Fr 14 – 17 Uhr, Sa/So 11 – 13 Uhr & 14 – 17 Uhr

Fr 16.05.,19 Uhr, Melanchthonhaus Bretten
Konzert von Christian Zimmermann 
mit Renaissancemusik für Laute in der Zeit des Humanismus
Tickets: 15 Euro, ermäßigt 13 Euro bei der Tourist-Info Bretten und an der Abendkasse

So 18.05.,11-17 Uhr, Melanchthonhaus Bretten
Internationale Museumstag
Um 11.30 Uhr findet eine Museumsführung statt. Die aktuelle Sonderaus-
stellung zum Bauernkrieg von 1525 „Meine Brettener aber blieben treu.“ 
kann an diesem Tag kostenfrei besichtigt werden. Um 15 Uhr findet eine 
Sonderführung mit Dr. Axel Lange statt. 
Der Eintritt ins Museum, die Besichtigung und die Führungen sind kostenfrei.

Mi 21.05., 19.30 Uhr, Melanchthonhaus Bretten
Szenische Lesung „Kaufleute, Landsknechte und Fässer voller Wein“ 
Bretten im Frühjahr 1525 – mit dem Verein für Stadt- und Regionalge-
schichte Bretten.
Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei.

Badische Landesbühne 
Do 15.05., 19:30 Uhr, Stadtparkhalle
Heute Abend: Lola Blau 

Österreich im März 1938. Lola Blau steht am 
Beginn ihrer Theaterkarriere. Die Schauspielaus-
bildung in Wien hat die junge, jüdische Frau ab-
geschlossen, das Engagement in Linz wartet auf 
sie. Was kümmert es sie also, dass die Zeiten un-
ruhig sind. Da marschiert Hitler in Österreich ein 
und Lola muss in die Schweiz fliehen, später in 
die USA. Nach dem Krieg kehrt sie in ihre Heimat 
zurück und muss feststellen, dass dort das Leben 
von einem toleranten Miteinander immer noch 
weit entfernt ist. 
Georg Kreislers One-Woman-Musical Heute 
Abend: Lola Blau lässt die Zuschauer*innen miter-
leben, wie sich Lola Blau vor der nationalsozialisti-
schen Bedrohung mit Sprachwitz und Melancholie 

über Kunst, Liebe und ihrer Obsessionen für’s Showbusiness zu retten 
versucht. Das geht an Herz und Hirn, ist intelligent und böse, lässt das 
Publikum lachen und weinen.

Karten bei der Tourist-Info KAT I 18 Euro, erm. 13 Euro; KAT II 15 Euro,  erm. 11 Euro

Waldführung: „Unser Wald im Klimawandel - was tun?“, 251-
10992        
Bei einem ca. zweistündigen Spaziergang zeigt Stadtförster Norbert 
Kuhn, mit welchen Problemen der Brettener Wald zu kämpfen hat und 
erläutert die Maßnahmen, um ihn klima-fit in die Zukunft zu führen.
Fr 23.05., 15:30-17:30 Uhr, die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist er-
forderlich.

Excel-Funktionen WENN und SVERWEIS, 251-50122        
Die Funktionen WENN und SVERWEIS können Sie in Excel für zahl-
reiche Anwendungsfelder verwenden. So steuern und vereinfachen 
Sie mit den Funktionen Abfragen oder beziehen Informationen aus 
anderen Excel-Tabellen ein. In diesem Seminar wird Ihnen die richtige 
Verwendung der beiden Funktionen anhand konkreter Bespiele gezeigt.
Di 27.05, 17-20 Uhr, 36 Euro

Online-Vortrag: Der CO2-Fußabdruck unseres digitalen Lebens-
stils, 251-11894        
Erhalten Sie einen Überblick darüber, wie der individuelle CO2-Fuß-
abdruck berechnet wird, welche Beiträge digitale Geräte und Infra-
strukturen dabei leisten und welche Ansatzpunkte es zum digitalen 
Klimaschutz gibt.
Mo 02.06., 19-21 Uhr, die Teilnahme ist kostenlos.

Kulinarische Streifzüge durch Frankreich, 251-30561        
Begeben Sie sich auf eine genussvolle Reise durch die französische 
Küche! Von herzhaften Klassikern bis zu feinen Desserts – erleben 
Sie den Charme und die Vielfalt Frankreichs auf kulinarische Weise. 
Do 05.06., 18:30-23 Uhr, 20 Euro, zzgl. ca. 20 Euro Lebensmittelkosten.

Realitätsnahe Selbstverteidigung für Jugendliche (12 bis 16 
Jahre), 251-30022        
Dieser Kurs vermittelt Techniken, wie man sich vor Übergriffen durch 
Kinder untereinander und Erwachsene schützen kann. Hier erfahrt 
Ihr, wie und wann Ihr Euch verteidigen dürft und lernt, besser auf die 
Umgebung zu achten.
Sa 07.06., 10-15 Uhr, 27 Euro

Angebote der vhs 
Melanchthonstr. 3, Tel.: 07252 583710

Sa 24.05., Innenstadt Bretten
Bretten Anno 1525 & UFFRUR! – Geschichte zum Erleben
Die Brettener Innenstadt verwandelt sich in einen historischen Schauplatz: 
Marktleben, Musik, Theater und interaktive Aktionen rund um den Bau-
ernkrieg lassen das 16. Jahrhundert lebendig werden. Höhepunkt ist das 
Open-Air-Spektakel „UFFRUR! … on the road“ mit Theater, Live-Musik 
und Jahrmarktflair.
Weitere Informationen: www.erlebe-bretten.de

Di 27.05., 19 Uhr, Stadtbücherei
Literaturgenuss zur Abendstunde 
Mit Plaudereien über Lieblingsbücher, Gespräche zu Neuerscheinungen 
und Wissenswertes aus der Bibliothek - einfach ein reger Austausch zu 
Allem, was die Medien- und Literaturlandschaft zu bieten hat.
Der Eintritt ist frei, eine vorherige Anmeldung wünschenswert

Sa 07.06., 11:30-12:15 Uhr, Stadtbücherei
Vorlesezeit für Kinder von 5 bis 7
Abenteuerliche, lustige, schöne und spannende Geschichten.
Der Eintritt ist frei, eine vorherige Anmeldung wünschenswert.

Ist Ihr Leseausweis noch gültig?
Die Stadtbücherei erinnert alle Bibliotheksbenutzer daran, die Gültigkeit 
ihres Leseausweises zu prüfen und ihn gegebenenfalls rechtzeitig verlän-
gern zu lassen - per Mail an stadtbuecherei@bretten.de oder telefonisch 
unter 07252 957614. Das Ablaufdatum des Ausweises ist im jeweiligen 
Konto ersichtlich 
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Büchig Ruit

Diedelsheim

Gölshausen

STADTRADELN in Gölshausen
Vom 29. Juni bis 19. Juli findet wie-
der das STADTRADELN statt. In 
diesem Jahr geht das Team „TEAM 
Gölshausen“ an den Start!
• QR-Code scannen oder registrie-
ren über STADTRADELN-App 
bzw. unter www.stadtradeln.de 
für Bretten. Treten Sie dem Team 
„TEAM Gölshausen“ bei!
• Ab 29. Juni 
R a d k i l o m e t e r 
online eintragen 
oder bequem 
mit der STADT-
R A DELN-App 
tracken. Rinklingen

Sprantal

Ortsschild-Umgestaltung
Für die Gestaltung unseres neuen 
Ortsschildes brauchen wir Ihre 
Unterstützung! Gemeinsam mit Ih-
nen wollen wir unser Ortswappen 
als Stadionchoreografie nachstellen 
– und das Ganze von oben festhal-
ten. Dieses Foto wird ein zentrales 
Element des neuen Ortsschild-Mo-
tivs sein. Fotograf Tom Rebel unter-
stützt die Aktion und sorgt für das 
perfekte Foto.
Termin: Samstag, 17. Mai, 14 Uhr
Ort: Sportplatz Gölshausen
Der SV Gölshausen sorgt im An-
schluss für das leibliche Wohl, das 
erste Getränk gibt es gratis! Jetzt 
vormerken und mitmachen!

auf dem DorfplatzEröffnung

(Eppinger Str. 38)

Weinwanderung
auf dem Gölshäuser
Blicklesweg

mit

Streetfood

So, 25.05.2025

  ab 11:00 Uhr 

Secco &

alkoholfreien 

Getränken

„Edition“-

Weinglas

2,00 €

Eintritt frei

Ortschaftsratssitzung entfällt
Bitte beachten Sie, dass die Ort-
schaftsratssitzung am 15.05. entfällt. 
Die nächste Sitzung ist am 05.06.

Ortsverwaltung geschlossen
Am Mittwoch, 14.05., ist die Orts-
verwaltung Sprantal geschlossen. 
Es findet auch keine Sprechstunde 
des Ortsvorstehers statt. Ab dem 
21.05. ist die Ortsverwaltung wie-
der für Sie da.

Bauerbacher Wandertag
Am Sonntag, 18. Mai, veranstaltet 
die Ortsverwaltung Bauerbach 
zusammen mit den Bauerbacher 
Vereinen einen Wandertag für Jung 
und Alt. Bei dieser Gelegenheit prä-
sentiert sich Bauerbach im Rahmen 
der Veranstaltungsreihe „50 Jahre 
Große Kreisstadt Bretten“.
Die Veranstaltung beginnt um 10 
Uhr in der Mehrzweckhalle Bau-
erbach mit einem ökumenischen 
Morgenimpuls, musikalisch um-
rahmt vom Musikverein Bauerbach. 
Nach der offiziellen Eröffnung 
durch Oberbürgermeister Nico 
Morast und Ortsvorsteher Torsten 
Müller und dem Böllern vom Schüt-
zenverein können die Besucher 
Bauerbach auf einem der beiden 
ausgeschilderten Rundwander-
wege „Bauerbacher Flurkreuze & 
Heimatschätze“ oder „Bauerbacher 
Talbrücken-Rundweg“ erkunden.

Programm:
• In der Mehrzweckhalle sind 

Bilder der vergangenen 50 
Jahre zu sehen.

• Der Förderverein der Grund-
schule Bauerbach sorgt mit 
Flummi-Stationen für Ab-

wechslung für die kleinen Wan-
derer. Zudem werden Flummis 
sowie kleine, salzige und süße 
Vespertüten bei der Mehrzweck-
halle verkauft.

• Verschiedene Angebote der 
Bauerbacher Vereine machen 
die Wanderung zu einem kuli-
narischen Erlebnis.

• „Bauer“ Roland Albert mit dem 
„Karscht“ aus dem Ortswappen 
in der Hand, zeigt bei Ortsrund-
gängen historische Gebäude 
und erklärt die Geschichte. Be-
ginn 11 Uhr/14:30 Uhr, jeweils 
im Schulhof.

• Im Schützenhaus bietet der 
Schützenverein ein Kleinka-
liber-Schießen (50 m) für alle 
Interessierten an.

• Die Ateliers von Ursula Maria 
Steinbach im Alten Schulhaus 
(Eingang Bürgerstraße 68) und 
von Sorour Konusch (Kapellen-
str. 14/1) sind an diesem Tag 
geöffnet.

Unbedingt am 18. Mai beim Bauer-
bacher Wandertag vorbeischauen, 
loswandern und mitfeiern – ein Be-
such lohnt sich garantiert! (red)

Mit der Route „Bauerbacher Flurkreuze & Heimatschätze“ und dem „Bauerbacher Talbrü-
cken-Rundweg“ können beim Bauerbacher Wandertag in diesem Jahr gleich zwei Rundwe-
ge erkundet werden.                                                             Fotos: Tom Rebel/Stadt Bretten

Sitzung des Ortschaftsrates
Einladung zur Sitzung des Ort-
schaftsrates Büchig am Donnerstag, 
22.05.2025, um 19 Uhr, Bürgersaal, 
Rathaus Büchig, Hügellandstr. 29 
Tagesordnung: 
Einwohnerfragestunde
TOP 1: Aktuelle Themen des Ober-
bürgermeisters Nico Morast 
TOP 2: Vorhabenbezogener Bebau-
ungsplan „Südliche Hügellandstra-
ße“ mit örtlichen Bauvorschriften, 
Gemarkung Büchig;
- Vorlage und Behandlung der wäh-
rend der öffentlichen Auslegung 
seitens der Öffentlichkeit sowie der 
Behörden, sonstigen Träger öffent-
licher Belange und Interessenver-
bände abgegebenen Stellungnah-
men/gemachten Äußerungen 
- Billigung des o.g. Bebauungsplans 
zur Beschlussfassung mit örtlichen 
Bauvorschriften und Begründung
- Satzungsbeschluss des o.g. Bebau-
ungsplans gemäß § 10 BauGB, § 74 
LBO und § 4 GemO
TOP 3: Verschiedenes

Sitzung des Ortschaftsrates
Einladung zur Sitzung des Ort-
schaftsrates Diedelsheim am Don-
nerstag, 22.05.2025, um 18:30 Uhr, 
Sitzungssaal Rathaus Diedelsheim, 
Schwandorfstr. 59
Tagesordnung:
Einwohnerfragestunde
TOP 1: Bebauungsplan „Kelter-
hälde - 1. Änderung“ mit örtlichen 
Bauvorschriften, Gemarkung Die-
delsheim - Aufstellungsbeschluss/
Beschluss zur Einleitung des Ver-
fahrens gem. § 2 Abs. 1 BauGB und 
§ 74 Abs. 7 LBO
- Aufstellungsbeschluss/Beschluss 
zur Einleitung des Verfahrens gem. 
§ 2 Abs. 1 BauGB und § 74 Abs. 7 
LBO

- Entscheidung über die Aufstel-
lung des Bebauungsplans im be-
schleunigten Verfahren nach § 13a 
i.V.m. § 13 BauGB
TOP 2: Bauanträge
TOP 3: Bekanntgaben - Verschiedenes
Öffnungszeiten Ortsverwaltung
Die Sprechzeit der Ortsverwaltung 
Diedelsheim findet nur donners-
tags von 9-12 Uhr statt.

Geschichte in Text und Bildern
Aufgrund einiger Nachfragen 
möchte die Ortsverwaltung Rin-
klingen das sehr schöne Buch nach-
bestellen. Wer sich der Bestellung 
anschließen möchte, kann dies 
bis 26.06. zu den gewohnten Öff-
nungszeiten in der Ortsverwaltung 
tun. Der Preis beträgt 20 Euro pro 
Buch und ist vorab zu entrichten. 
Ein Exemplar zur Einsichtnahme 
liegt aus.

Geschichte in Texten und Bildern

Rinklingen

Besuchen Sie uns auf unserer 
Facebook-Seite unter: 
www.facebook.com/stadt.
bretten

Gemeinsam stellen wir unser Ortswappen 
 als „Stadion-Choreografie“ nach. 

 Tom Rebel sorgt für das perfekte Foto von oben. 

Samstag, 17. Mai 2025, 14:00 Uhr
Sportplatz Gölshausen

Das Foto wird Teil des neuen Ortsschild-Motivs.

Für Speis und Trank sorgt der SV Gölshausen – 
und das erste Getränk gibt’s gratis!!

  

Gemeinsam stellen wir unser Ortswappen 
 als „Stadion-Choreografie“ nach. 

 Tom Rebel sorgt für das perfekte Foto von oben. 

Samstag, 17. Mai 2025, 14:00 Uhr
Sportplatz Gölshausen

Das Foto wird Teil des neuen Ortsschild-Motivs.

Für Speis und Trank sorgt der SV Gölshausen – 
und das erste Getränk gibt’s gratis!!

  

Beispielhafte Modellierung

+

Wir gestalten unser 
neues Ortsschild – 
Wir gestalten unser 
neues Ortsschild – 

 Seien Sie dabei! Seien Sie dabei!

Bei Fragen sind wir gerne für Sie da. Sie können uns telefonisch unter 07252/957457, per E-Mail an
ortsverwaltung.goelsahusen@bretten.de oder persönlich während der Öffnungszeiten der Ortsverwaltung 

(Montag und Mittwoch: 08:00-12:30 Uhr und Donnerstag: 15:00-19:00 Uhr) erreichen.
Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

Ihre Ortsverwaltung

1 Getränk 
gratis!

Gratulation zum 
100. Geburtstag 

Oberbürgermeister Nico Morast 
und der Büchiger Ortsvorsteher 
Rouven Hipp gratulierten in die-
ser Woche herzlich Maria Hipp zu 
ihrem 100. Geburtstag. Die gebürti-
ge Büchigerin feierte diesen beson-
deren Tag im Kreise ihrer Freunde 
und ihrer Familie, zu der zwei Töch-
ter, fünf Enkel und zwei Urenkel 
gehören. Maria Hipp blickt auf ein 
ereignisreiches und arbeitsreiches 
Leben zurück – auch heute noch 
ist sie bemerkenswert vital und ver-
bringt viel Zeit in ihrem geliebten 
Garten. Oberbürgermeister Nico 
Morast zeigte sich nach der Begeg-
gnung tief beeindruckt von der 
rüstigen Jubilarin: „Wirklich beein-
druckend – einfach großartig!“ (red)
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Evangelische Kirchengemeinde 
Bretten und Gölshausen
Freitag, 16.05.2025
19 Uhr Kreuzkirche Schwangeren-
segnung Susanne Knoch und Team
Samstag, 17.05.2025
16:30 Uhr Kreuzkirche Gottesdienst 
mit Taufen Pfr. Bönninger
18 Uhr Ev. Kirche Ruit Gottesdienst 
Glücklichsein Thema: Probier’aus! 
Wie es ist jetzt zu leben, Pfrin. Su-
sanne Knoch und Team
18 Uhr Seniorenzentrum Gottes-
dienst Pfr. Bönninger
Sonntag, 18.05.2025
9:30 Uhr Kreuzkirche Gottesdienst 
zum Sonntag Kantate mit Kirchen-
chor Pfr. Bönninger
11 Uhr Ev. Kirche Gölshausen Got-
tesdienst Kantate Pfr. Bönninger
15 Uhr Stiftskirche „Kleiner Stock, 
ganz groß“, Kids-Chöre Bretten 

Stadtteil Diedelsheim
Mittwoch, 14.05.2025
19:30 Uhr Themenabend im Ev. Ge-
meindezentrum unter dem Motto 
„Lebe, lache, liebe …. und sag den 
Sorgen gute Nacht“ 
Samstag, 17.05.2025
10 Uhr Probe der Konfirmanden in 
der Kirche
18 Uhr Ruit „Glücklichsein“ Gottes-
dienst – „Probier’aus! Wie es ist jetzt 
zu leben. Pfrin. S. Knoch und Team
Sonntag, 18.05.2025
10 Uhr Kindergottesdienst im Ev. 
Gemeindezentrum Kigo-Team
10:30 Uhr Konfirmationsgottesdienst 
mit Posaunenchor – Kollekte für die 
Konfirmandenarbeit Diakonin F. 
Beck und Pfr. J.N. Stock
Dienstag, 20.05.2025
10 Uhr Treff für psychisch kranke 
Menschen im Gemeindezentrum

Stadtteil Dürrenbüchig
Mittwoch, 14.05.2025
19:30 Uhr Diedelsheim Themen-
abend im Ev. Gemeindezentrum 
unter dem Motto „Lebe, lache, liebe 
…. und sag den Sorgen gute Nacht“ 
Samstag, 17.05.2025
10 Uhr Diedelsheim Probe der Kon-
firmanden in der Kirche
18 Uhr Ruit „Glücklichsein“ – „Pro-
bier’aus! Wie es ist jetzt zu leben. 
Pfrin. S. Knoch und Team
Sonntag, 18.05.2025
10 Uhr Diedelsheim Kindergottes-
dienst im Ev. Gemeindezentrum 
Kigo-Team 
10:30 Uhr Diedelsheim Konfirma-
tionsgottesdienst Posaunenchor Die-
delsheim – Kollekte Konfirmanden-
arbeit F. Beck und J.N. Stock

Stadtteil Rinklingen
Donnerstag, 15.05.2025
20 Uhr Kirche Probe Posaunenchor
Samstag, 17.05.2025
18 Uhr Einladung nach Ruit zum 
Gottesdienst „Glücklichsein“
Sonntag, 18.05.2025
10:30 Uhr Einladung zum Konfirma-
tionsgottesdienst nach Diedelsheim 
Montag, 19.05.2025
19:30 Uhr Gemeinderaum im Kin-
dergarten Probe Kirchenchor

Stadtteil Ruit
Mittwoch, 14.05.2025
16:45 Uhr Kirche Kinderchor
Freitag, 16.05.2025
18 Uhr Kirche Probe Jungbläser
19:30 Uhr Kirche Probe Posaunen-
chor
Samstag, 17.05.2025
18 Uhr Abendgottesdienst
Sonntag, 18.05.2025
Es findet kein Gottesdienst statt.

Montag, 19.05.2025
20 Uhr Kirche Probe Kirchenchor
Mittwoch, 21.05.2025
16:45 Uhr Kirche Kinderchor

Stadtteil Sprantal
St. Stephan Nußbaum
Sonntag, 18.05.2025
St. Wolfgang Sprantal
9:30 Uhr Gottesdienst Pfr. Weber
Es findet kein Gottesdienst statt.

Ev. Kirche „DreiDabei“
(Büchig, Neibsheim, Gondelsheim)
Sonntag, 18.05.2025
9:30 Uhr Ev. Kirche Gondelsheim 
Gottesdienst
Mehr Infos: www.dreidabei.de

Katholische Kirche
Kernstadt St. Laurentius
Donnerstag, 15.05.2025
10 Uhr Haus im Brückle, Bretten 
Eucharistiefeier Pfr. Maiba
Freitag, 16.05.2025
18:30 Uhr Eucharistiefeier Pfr. Maiba
Sonntag, 18.05.2025
10:30 Uhr Eucharistiefeier Pfr. Maiba
Dienstag, 20.05.2025
17 Uhr Dankmesse mit unseren 
Kommunionfamilien Pfr. Maiba
Mittwoch, 21.05.2025
09 Uhr Eucharistiefeier Pfr. Maiba

Pfarrgemeinde Bauerbach
St. Peter
Samstag, 17.05.2025
8 Uhr Rosenkranzgebet, Marien-
gedächtnis
Sonntag, 18.05.2025
10 Uhr Festhalle Bauerbach Ökum. 
Gottesdienst „50 Jahre Eingemein-
dung Stadt Bretten“ – mitgestaltet 
vom  Musikverein
18 Uhr Maiandacht

Mittwoch, 21.05.2025
8:30 Uhr Rosenkranzgebet
9 Uhr Eucharistiefeier mitgestaltet 
von der kfd Pfr. Streicher

Pfarrgemeinde Büchig
Hl. Kreuz
Donnerstag, 15.05.2025
18 Uhr Rosenkranzgebet
18:30 Uhr Eucharistiefeier Pfr. 
Streicher
Samstag, 17.05.2025
17:30 Uhr Salve-Gebet 
Sonntag, 18.05.2025
10:30 Uhr Eucharistiefeier Pfr. 
Streicher

Pfarrgemeinde Diedelsheim
St. Stephanus
Sonntag, 18.05.2025
18 Uhr Maiandacht mitgestaltet von 
der kfd Bretten Pfr. Maiba

Pfarrgemeinde Neibsheim 
St. Mauritius
Freitag, 16.05.2025
17:55 Uhr Rosenkranzgebet
18:30 Uhr Eucharistiefeier Pfr. 
Streicher
Sonntag, 18.05.2025
9 Uhr Eucharistiefeier Pfr. Streicher
17:30 Uhr Prozession zur Adelberg-
kapelle Pfr. Streicher
18 Uhr Adelbergkapelle, Maian-
dacht mit den Kommunionfamilien 
Montag, 19.05.2025
18:30 Uhr Ökum. Friedensgebet

Evangelisch-Freikirchliche
Gemeinde (Baptisten)
Mittwoch, 14.05.2025
19 Uhr Treffpunkt 18+
Freitag, 16.05.2025
16:30 Uhr Royal Rangers
19 Uhr JUMP Jugend 

Sonntag, 18.05.2025
10 Uhr Gottesdienst & Livestream; 
www.efg-bretten.de; Jörg Segnitz; 
MOVIDA
Dienstag, 20.05.2025
20 Uhr Bibelforum Jürgen Schneider

Christusgemeinde Bretten Evang. 
Gemeinschaftsverband A. B.
Samstag 17.05.2025
9:30 Uhr Im Brückle 7, Jungschar 
19:30 Uhr Im Brückle 7, Jugendkreis
Sonntag, 18.05.2025
10 Uhr Im Brückle 7, Gottesdienst
14:30 Uhr Im Brückle 7, Bibelstunde

Liebenzel ler Gemeinschaf t 
Bretten, Gartenstr. 2 a
Sonntag, 18.05.2025
10:30 Uhr Gottesdienst in Wössin-
gen im Zelt
Mittwoch, 21.05.2025
19:30 Uhr Bibelstunde

Jehovas Zeugen Versammlung 
Bretten
Mittwoch, 14.05.2025
19 Uhr Nach Schätzen aus Gottes 
Wort graben und daraus lernen/
„Das Licht der Gerechten leuchtet 
hell“/Legt gründlich Zeugnis ab für 
Gottes Königreich (jw.org)
Samstag, 17.05.2025
15 Uhr Zusammenkunft mit Vertre-
tern der Weltzentrale (jw.org)
Mittwoch, 21.05.2025
19 Uhr Nach Schätzen aus Gottes 
Wort graben und daraus lernen/Bist 
du auf eine Katastrophe vorberei-
tet?/Legt gründlich Zeugnis ab für 
Gottes Königreich (jw.org)

Neuapostolische Kirche Bretten
Mittwoch, 14.05.2025
20 Uhr Gottesdienst 

Der bekannte Freiburger Musi-
ker Christian Zimmermann lässt 
am Freitag, 16. Mai, 19 Uhr, 
im Melanchthonhaus Bretten 
sein Publikum in das Zeitalter 
der Renaissance eintauchen und 
ergänzt sein Lautenspiel durch 
eine Einführung in die Welt der 
zeitgenössischen Komponisten 
und Humanisten.
Er spielt beim Konzert „Renaissance- 
musik für Laute in der Zeit des 
Humanismus“ Werke von Hans 
Newsidler (1508-1563), der sich in 
Nürnberg im Kreis von Albrecht 
Dürer aufhielt, von Elias Mertel 
(1561-1626), dem Quästor der 
Universität Straßburg, und von 
Vincenzo Galilei (1520-1591), dem 
Vater von Galileo Galilei, der ein 
bedeutender Musiktheoretiker 
und Humanist der Camerata 
Fiorentina war. Diese Komposi-
tionen basieren in ihrer musikali-
schen Schönheit auf den Idealen 

Renaissance-Konzert

Christian Zimmermann           Foto: privat

des Humanismus der Renaissan-
cezeit mit seiner Rückbesinnung 
auf die Antike. 
Eintrittskarten zu 15 Euro bzw. 
ermäßigt 13 Euro sind ab sofort 
in der Tourist-Info Bretten und an 
der Abendkasse erhältlich. 
Weitere Informationen erteilt 
die Europäische Melanchthon-
Akademie Bretten, Melanchthon-
str. 1-3, 75015 Bretten, unter Tel: 
07252/9441-10, E -Mail: info@
melanchthon.com. (red)

Internationaler Museumstag
im Melanchthonhaus Bretten
Der Internationale Museumstag 
am Sonntag, 18. Mai, ist auch im 
Melanchthonhaus Bretten wieder 
Anlass, das Publikum in die Räu-
me zu locken, die dem Reformator 
und Universalgelehrten Philipp 
Melanchthon  gewidmet sind. 
Die Besucherinnen und Besucher 
haben an diesem Tag durchgehend 
von 11 bis 17 Uhr freien Eintritt in 
das markante Gebäude am Brette-
ner Marktplatz.
Um 11:30 Uhr wird eine Führung 
durch das Museum angeboten, 
das gleichzeitig auch noch Ge-
denkstätte, Forschungsstelle und 
Bibliothek ist. 

Die aktuelle Sonderausstellung 
„Meine Brettener aber blieben 
treu – Melanchthon und Luther im 
Streit um die evangelische Freiheit 
im Bauernkrieg 1525“ kann an 
diesem Tag kostenfrei besichtigt 
werden. Außerdem findet um 15 
Uhr eine Sonderführung zu dieser 
Ausstellung mit Dr. Axel Lange 
statt.
Anlässlich des Internationalen Mu-
seumstags sind auch die Führungen 
kostenlos. Das Melanchthonhaus 
Bretten freut sich auf zahlreiche 
Besucherinnen und Besucher des 
Museums. (red)
Mehr: www.melanchthon.com

Bretten bleibt im Frühjahr 1525 
eine Insel der Fürstentreue im 
Aufstandsgebiet. 
Dennoch geht es in der kurpfäl-
zischen Amtsstadt teilweise sehr 
turbulent zu. Bauernhaufen versu-
chen mit Drohbriefen, die Brette-
ner zur Öffnung der Stadttore zu 
zwingen. Sie haben es auf einen 
Kaufmannszug abgesehen, der 
hinter den Stadtmauern Schutz ge-
sucht hat. Kurfürst Ludwig schickt 
zur Verstärkung Landsknechte. 
Es gibt einen Verratsversuch und 
der Kronenwirt Melchior Hechel 
stiftet mit Brettener Bürgern einige 
Fässer Wein, um wütende Protest-
ler zu beruhigen.

Dr. Holger Jörg und Stefan Oehler 
vom Verein für Stadt- und Regio-
nalgeschichte wollen diese ereig-
nisreichen Tage vor 500 Jahren 
wieder lebendig werden lassen. Auf 
der Basis von Georg Schwartzerdts 
Brettener Bauernkriegs-Chronik 
veranstalten sie im Melanchthon-
haus eine szenische Lesung. Die 
Veranstaltung findet unter dem 
Titel „Kaufleute, Landsknechte 
und Fässer voller Wein – Bretten 
im Bauernkrieg von 1525“ am 
Mittwoch, 21. Mai, 19:30 Uhr, im 
Melanchthonhaus statt. Wie im 
Frühjahr 1525 wird dazu Wein 
ausgeschenkt – solange der Vorrat 
reicht. Der Eintritt ist frei. (red)

Szenische Lesung zum Bauern-
krieg im Melanchthonhaus

Bei einer szenischen Lesung widmet sich das Melanchthonhaus dem Bauernkrieg in Bretten. 
Grafik: H.S. Beham, Bauernfest, 16. Jh., National Gallery of Art, CC0, Wikimedia Commons

Die Stadt Bretten vermietet in der Kernstadt Bretten, Weißhofer Straße 
2, in zentraler Lage ab sofort zwei Wohnungen.

Wohnung Nr. 1:
Lage: 1. Obergeschoss 
2 Zimmer, Küche, Bad, WC, Kellerabteil 
Größe: 92,18 qm

Wohnung Nr. 2:
Lage: Dachgeschoss 
5 Zimmer, Küche, Bad, Balkon, Kellerabteil
Größe: 122,93 qm

Interessenten werden gebeten, sich mit Angabe der gewünschten Woh-
nung schriftlich per E-Mail an wohnungsvermietung@bretten.de zu 
wenden. (red)

Wohnungen zu vermieten

Ein Federkrieg mit 
vielen Grauschattierungen

Ausstellung über den Streit um die evangelische Freiheit 
im Bauernkrieg von 1525 im Melanchthonhaus

Am Eingang zur Ausstellung in 
der Gedächtnishalle steht seit dem 
7. Mai 2025 eine große Wand: die 
Mauer der Vorurteile. „Luther der 
Bauernfresser“ steht dort geschrie-
ben, aber auch: „Eure Regeln sind 
Bullshit“. Pfarrer Ralf Bönninger 
wies in seinem Grußwort zur Aus-
stellungseröffnung darauf hin, 
dass er mit den Schülerinnen und 
Schülern der Max-Planck-Realschu-
le versucht habe, die Formeln des 
bäuerlichen Protests von 1525 in 
die Gegenwartssprache zu über-
setzen. Die dahinter liegenden 
Fragen seien noch heute aktuell: 
„Darf Religion politisch sein?“ 
und: „Welche Formen des Protestes 
sind heute okay?“
Dr. Axel Lange von der Europäi-
schen Melanchthon-Akademie 
stellte sein Ausstellungskonzept als 
Versuch dar, mit der Präsentation 
von Originalzitaten im Kontext 
von sechs Kapiteln neue Einsichten 
jenseits gängiger Schwarzweiß-
Urteile zu ermöglichen: „Der 
Federkrieg der Flugschriften im 
Bauernkrieg zeigt ein Bild mit 
vielen Grauschattierungen.“ So 
protestiere Luther zwar gegen die 
Inanspruchnahme des Evange-
liums für den bäuerlichen Protest, 
zeige aber auch Empathie für die 
Lebenssituation der ländlichen 
Bevölkerung und rede gleichzeitig 
auch der Obrigkeit ins Gewissen. 
Und Melanchthon, der sich er-

leichtert über die Ereignisse in 
seiner Heimatstadt zeige („Meine 
Brettener aber blieben treu“), habe 
überzeugend die totalitären Züge 
der Reich-Gottes-Theologie eines 
Thomas Müntzer aufgedeckt.
Prof. Dr. Christian Neddens stell-
te die Bauernkriegsereignisse in 
einen größeren Kontext und wies 
auf die Bedeutung von 1525 als 
Schicksalsjahr der Reformation 
hin. So hätten sich nicht nur viele 
Bauern, sondern auch propheti-
sche Bewegungen („Schwärmer“) 
und Gelehrte aus der Welt des Hu-
manismus von der Wittenberger 
Reformation abgewendet, zugleich 
habe sich aber auch das Profil der 
Reformation als Glaubensbewe-
gung geschärft.
Oberbürgermeister Nico Morast 
hob in seinem Grußwort hervor, 
dass sich die Ausstellung über den 
Medienkrieg der Flugschriften, 
Briefe und Gutachten sehr gut in 
das übrige Angebot der Ausstel-
lung zum Bauernkrieg im Kraich-
gau einfüge. Musikalisch umrahmt 
wurde die Ausstellungseröffnung 
durch die Gruppe „Loeffelstielz-
chen“. (red)

Meine Brettener aber blieben treu
Melanchthon und Luther im Streit 
um die evangelische Freiheit im 
Bauernkrieg von 1525.
Melanchthonhaus Bretten
7. Mai bis 14. September 2025

29. Juni bis

19. Juli 2025

STADTRADELN 2025

Zwischen dem 29. Juni und dem 
19. Juli sind wieder alle Bür-
ger, Vereine, Schulen und Unter-
nehmen dazu aufgerufen, beim 
STADTRADELN möglichst viele 
Wege klimafreundlich mit dem 
Rad zurückzulegen und Kilome-
ter für ihr Team, ihre Stadt und 

mehr Radförderung zu sammeln. 
Registrieren Sie sich gleich online 
auf der Seite www.stadtradeln.de 
für Bretten. Treten Sie einem Team 
bei oder gründen Sie ein eigenes. 
Danach losradeln und die Radkilo-
meter online eintragen oder per 
STADTRADELN-App tracken.
Zum Mitmachen aufgerufen sind 
auch wieder alle Schüler aus Bretten 
und der Region. Unter dem Dach 
des Landesprogramms „MOVERS 
– Aktiv zur Schule“ beteiligen sich 
das Land Baden-Württemberg und 
die Stadt Bretten erneut im Rahmen 
des STADTRADELN am SCHUL-
RADELN. Bei diesem „Wettbewerb 
im Wettbewerb“ sammeln Schüler 
gemeinsam Fahrradkilometer für 
ihre Schule, ihre Klasse und/oder 
Jahrgangsstufe. (red)

Sonntag, 18.05.2025
9:30 Uhr Gottesdienst und Sonntags-
schule für Kinder; danach Kaffeebar
11 Uhr Jugendgottesdienst (Frie-
drichstal, Hindenburgstr. 43) anschl. 
Kanu-Ausflug
Mittwoch, 21.05.2025
20 Uhr Gottesdienst

Biblische Gemeinde Bretten,
Mittwoch, 14.05.2025
19 Uhr Gebetskreis
Freitag, 16.05.2025
19 Uhr Jugendkreis (ab 13 Jahre), 
nähere Infos unter Tel. 07252/78024
Sonntag, 18.05.2025
10 Uhr DMG interpersonal e.V., 
Buchenauerhof 2, 74889 Sinsheim; 
KEIN Gottesdienst in den Gemein-
deräumen, dafür herzliche Einladung 
zum Frühlingsmissionsfest bei der 
DMG interpersonal zum Thema: 
„Jesus nimmt’s persönlich“ Eingela-
den ist JUNG und ALT, da parallel 
zum Festgrogramm ein spannendes 
Kinderprogramm stattfindet!
Dienstag, 20.05.2025
10 Uhr Frauentreff
Mittwoch, 21.05.2025
19 Uhr Gebetskreis

ICF Kraichgau, Salzhofen 7
Sonntag, 18.05.2025
10:30 Uhr Gottesdienst mit Kids-Ce-
lebration
18:30 Uhr Gottesdienst
Jeweils Livepredigt mit David Acker-
mann (CGKS)
Mehr Infos: www.icf-kraichgau.de

Stiftskirche Foto: Claudia & Gerald Herr
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1. Beschluss über die Aufstellung des Umlegungsplanes

Der Ständige Umlegungsausschuss der Stadt Bretten hat gemäß § 66 Abs. 1 Baugesetzbuch durch Beschluss vom 29.04.2025 den Umlegungsplan aufgestellt. Der Umlegungsplan besteht aus den Allgemeinen Bestim-
mungen, der Umlegungskarte und dem Umlegungsverzeichnis.

2. Möglichkeit der Einsichtnahme bei berechtigtem Interesse

Der Umlegungsplan enthält gemäß § 66 Abs. 2 Baugesetzbuch den in Aussicht genommenen Neuzustand mit allen tatsächlichen und rechtlichen Änderungen, die die im Umlegungsgebiet gelegenen Grundstücke 
erfahren.
Der Umlegungsplan kann bis zur Berichtigung des Grundbuches gemäß § 69 Abs. 1 Baugesetzbuch von jedem, der ein berechtigtes Interesse darlegt, während der üblichen Dienstzeiten im Rathaus in 75015 Bretten, 
Untere Kirchgasse 9, Zimmer 403, eingesehen werden.

3. Ablauf der Frist für die Anmeldung von Rechten

Die öffentliche Bekanntmachung des Umlegungsbeschlusses enthält unter Ziffer III die Aufforderung zur Anmeldung von Rechten. Nach § 48 Abs. 2 Baugesetzbuch ist diese Frist mit der Beschlussfassung über die 
Aufstellung des Umlegungsplanes abgelaufen.

4. Zustellung von Auszügen aus dem Umlegungsplan

Den am Umlegungsverfahren nach § 48 Baugesetzbuch Beteiligten wird ein ihre Rechte betreffender Auszug aus dem Umlegungsplan mit Rechtsbehelfsbelehrung zugestellt (§ 70 Baugesetzbuch).

Bretten, den 07.05.2025

gez. Nico Morast
Oberbürgermeister und Vorsitzender des Umlegungsausschusses

Aufstellung des Umlegungsplanes und die Möglichkeit der Einsichtnahme bei berechtigtem Interesse
Baulandumlegung „Obere Krautgärten“ in Bretten – Stadtteil Bauerbach

Öffentliche Bekanntmachung gemäß § 50 Baugesetzbuch - BauGB -
I. Umlegungsbeschluss

Der Ständige Umlegungsausschuss der Stadt Bretten hat in seiner Sitzung am 29. 
April 2025 die Einleitung des Umlegungsverfahrens „Beim Weiherbrunnen“ gemäß 
§ 47 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. 

Zur Erschließung und Neugestaltung des Gebiets „Beim Weiherbrunnen“ in 
Bauerbach wird nach den §§ 45 ff. BauGB die Umlegung eingeleitet. Das Um-
legungsverfahren erhält die Bezeichnung

„Beim Weiherbrunnen“.

Das Umlegungsgebiet befindet sich am süd-östlichen Ortsrand des Stadtteils 
Bauerbach. Das geplante Gebiet grenzt direkt an das bestehende Dorfgebiet an.  

In das Umlegungsverfahren sind folgende Flurstücke ganz oder teilweise ein-
bezogen:

Gemeinde: Stadt Bretten          Gemarkung: Bauerbach

699 (tlw.) 559, 560 ,561, 562, 563, 564/1, 566, 6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 
6877, 6878, 6879, 6880, 6881, 6882, 6883, 6884, 6885, 6886, 6887, 6888, 6889, 
6890, 6891, 6894, 6895, 6896, 6897, 6898, 6900 (tlw.), 6771 (tlw.)

Die Abgrenzung des Umlegungsgebietes ist aus dem beigefügten Kartenausschnitt 
ersichtlich. 

Durch die Umlegung sollen die im Umlegungsgebiet liegenden Grundstücke in der 
Weise neu geordnet werden, dass nach Lage, Form und Größe für die Bebauung 
und sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltete Grundstücke entstehen.

II. Durchführung

Die Durchführung der Umlegung obliegt gemäß § 3 Abs. 1 der Verordnung der 
Landesregierung und des Wirtschaftsministeriums zur Durchführung des Bau-
gesetzbuches (BauGB-DVO) in Verbindung mit dem Beschluss des Gemeinderates 
der Stadt Bretten vom 30. April 2014 dem Ständigen Umlegungsausschuss.

III. Beteiligte im Umlegungsverfahren und Aufforderung zur Anmeldung 
von Rechten

Nach § 48 BauGB sind im Umlegungsverfahren Beteiligte:

1. die Eigentümer der im Umlegungsgebiet gelegenen Grundstücke,

2. die Inhaber eines im Grundbuch eingetragenen oder durch Eintragung ge-
sicherten Rechts an einem im Umlegungsgebiet gelegenen Grundstücks oder an 
einem das Grundstück belastenden Rechts,

3. die Inhaber eines nicht im Grundbuch eingetragenen Rechts an dem Grund-
stück oder an einem das Grundstück belastenden Rechts, eines Anspruchs mit dem 
Recht auf Befriedigung aus dem Grundstück oder eines persönlichen Rechts, das 
zum Erwerb, zum Besitz oder zur Nutzung des Grundstücks berechtigt oder den 
Verpflichteten in der Nutzung des Grundstücks beschränkt,

4. die Stadt Bretten,

5. unter den Voraussetzungen des § 55 Abs. 5 BauGB die Bedarfsträger,

6. der Erschließungsträger.

Die unter 3. bezeichneten Personen werden zu dem Zeitpunkt Beteiligte, in dem die 
Anmeldung ihres Rechts dem Umlegungsausschuss zugeht. Die Anmeldung kann 
bis zur Beschlussfassung über den Umlegungsplan (§ 66 Abs. 1 BauGB) erfolgen.

Bestehen Zweifel an einem angemeldeten Recht, wird der Umlegungsausschuss 
dem Anmeldenden unverzüglich eine Frist zur Glaubhaftmachung seines Rechts 
setzen. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist ist er bis zur Glaubhaftmachung seines 
Rechts nicht mehr zu beteiligen (§ 48 Abs. 3 BauGB).

Der im Grundbuch eingetragene Gläubiger einer Hypothek, Grundschuld oder 
Rentenschuld, für die ein Brief erteilt ist, sowie jeder seiner Rechtsnachfolger, hat 
auf Verlangen des Umlegungsausschusses eine Erklärung darüber abzugeben, ob 
ein anderer die Hypothek, Grundschuld oder Rentenschuld oder ein Recht daran 
erworben hat; die Person des Erwerbers hat er dabei zu bezeichnen.

§ 208 Satz 2 bis 4 BauGB gelten entsprechend (§ 48 Abs. 4 BauGB). Rechte, die 
aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am Umlegungs-
verfahren berechtigen, sind binnen eines Monats nach der Bekanntmachung des 
Umlegungsbeschlusses bei der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses, Untere 
Kirchgasse 9, 75015 Bretten, Zimmer 423, anzumelden. Werden Rechte erst nach 
Ablauf eines Monats angemeldet oder nach Ablauf der durch den Umlegungsaus-

schuss gesetzten Frist glaubhaft gemacht, muss der Berechtigte die bisherigen 
Verhandlungen und Festsetzungen gegen sich gelten lassen, wenn der Umlegungs-
ausschuss dies bestimmt.

Der Inhaber eines im Grundbuch nicht ersichtlichen Rechts, das zur Beteiligung 
am Umlegungsverfahren berechtigt, muss die Wirkung eines vor der Anmeldung 
eingetretenen Fristablaufs ebenso gegen sich gelten lassen, wie der Beteiligte, dem 
gegenüber die Frist durch diese Bekanntmachung zuerst in Lauf gesetzt worden ist.

Wechselt die Person eines Beteiligten während des Umlegungsverfahren, so tritt 
sein Rechtsnachfolger in das Verfahren in dem Zustand ein, in dem es sich im 
Zeitpunkt des Übergangs des Rechts befindet (§ 49 BauGB).

IV. Verfügungs- und Veränderungssperren sowie Vorkaufsrecht der Ge-
meinde 

Nach § 51 BauGB dürfen von der Bekanntmachung des Umlegungsbeschlusses 
bis zur Bekanntmachung der Unanfechtbarkeit des Umlegungsplanes nach § 71 
BauGB im Umlegungsgebiet nur mit schriftlicher Genehmigung des Umlegungs-
ausschusses

1. ein Grundstück geteilt oder Verfügungen über ein Grundstück und über Rech-
te an einem Grundstück getroffen oder Vereinbarungen abgeschlossen werden, 
durch die einem anderen ein Recht zum Erwerb, zur Nutzung oder Bebauung 
eines Grundstücksteils eingeräumt wird oder Baulasten neu begründet, geändert 
oder aufgehoben werden, 

2. erhebliche Veränderungen der Erdoberfläche oder wesentlich wertsteigernde 
sonstige Veränderungen der Grundstücke vorgenommen werden,

3. nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtige, aber wertsteigernde 
bauliche Anlagen errichtet oder wertsteigernde Änderungen solcher Anlagen 
vorgenommen werden,

4. genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtige, bauliche Anlagen errichtet 
oder geändert werden. 

Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten dieser Veränderungssperre baurechtlich 
genehmigt worden sind, Vorhaben, von denen die Stadt Bretten nach Maßgabe 
des Bauordnungsrechts Kenntnis erlangt hat und mit deren Ausführung vor dem 
Inkrafttreten der Veränderungssperre hätte begonnen werden dürfen, sowie Unter-

haltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung werden 
von der Veränderungssperre nicht berührt. 

Nach § 24 Abs. 1. Nr. 1 BauGB steht der Gemeinde beim Kauf von Grundstücken, 
die in dieses Verfahren einbezogen sind, ein gesetzliches Vorkaufsrecht zu.

V. Vorbereitende Maßnahmen

Den Beauftragten der zuständigen Behörden ist gemäß § 209 BauGB zur Vor-
bereitung der von ihnen nach diesem Gesetzbuch zu treffenden Maßnahmen das 
Recht eingeräumt, alle dem Verfahren unterworfenen Grundstücke zu betreten, 
um Vermessungen, Bewertungen oder ähnliche Arbeiten auszuführen.

VI. Bekanntgabe des Umlegungsbeschlusses

Der Umlegungsbeschluss gilt mit dem auf die ortsübliche Bekanntmachung fol-
genden Tag als bekanntgegeben.

VII. Rechtsbefehlsbelehrung

Gegen den Umlegungsbeschluss kann binnen sechs Wochen ab dem Tag der 
Bekanntgabe ein Antrag auf gerichtliche Entscheidung bei der Stadt Bretten, 
Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses, Untere Kirchgasse 9, 75015 Bretten, 
Zimmer 423, eingereicht werden (§ 217 BauGB). Über den Antrag entscheidet das 
Landgericht Karlsruhe, Kammer für Baulandsachen, Hans-Thoma-Straße 7, in 
76133 Karlsruhe. 

Der Antrag muss den Verwaltungsakt bezeichnen, gegen den er sich richtet. Er soll 
die Erklärung, inwieweit der Umlegungsbeschluss angefochten wird, und einen 
bestimmten Antrag erhalten. Er soll die Gründe sowie die Tatsache und Beweis-
mittel angeben, die zur Rechtfertigung des Antrages dienen.

Hinweis: Es wird darauf hingewiesen, dass der Antrag auf gerichtliche Entscheidung 
ohne Rechtsanwalt gestellt werden kann, dass aber für die weiteren prozessualen 
Erklärungen in der Hauptsache der Antragsteller sich eines vertretungsberechtig-
ten Rechtsanwalts bedienen muss (§ 222 BauGB i.V.m. § 78 Zivilprozessordnung).

Bretten, den 07.05.2025

gez. Morast
Oberbürgermeister und Vorsitzender des Umlegungsausschusses
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Öffentliche Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachung gemäß § 50 Baugesetzbuch - BauGB -
I. Umlegungsbeschluss

Der Ständige Umlegungsausschuss der Stadt Bretten hat in seiner Sitzung am 29. 
April 2025 die Einleitung des Umlegungsverfahrens „Vordere Schmalzhälde“ ge-
mäß § 47 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. 

Zur Erschließung und Neugestaltung des Gebiets „Vordere Schmalzhälde“ in 
Bretten und Diedelsheim wird nach den §§ 45 ff. BauGB die Umlegung eingeleitet. 
Das Umlegungsverfahren erhält die Bezeichnung

„Vordere Schmalzhälde“.

Das Umlegungsgebiet befindet sich im nordwestlichen Randbereich der Kernstadt 
Bretten und auf der Gemarkung Diedelsheim. Bei dem Plangebiet handelt es sich 
um die östliche Erweiterung vorhandener gewerblicher Flächen sowie bestehender 
Sonderbauflächen.

In das Umlegungsverfahren sind folgende Flurstücke ganz oder teilweise ein-
bezogen:

Gemeinde: Stadt Bretten                 Gemarkung: Bretten und Diedelsheim

1872, 1873, 1874, 1884/2, 1886/1, 1888, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 
1896,1897, 1898, 1898/1, 1898/2, 1900/2, 5686/4, 5701, 5702, 5703, 5704, 
5705, 5706, 5708,5709, 5710 und 5711;
sowie teilweise 1884/1, 1885, 5695, 5707 und 5719

Die Abgrenzung des Umlegungsgebietes ist aus dem beigefügten Kartenausschnitt 
ersichtlich. 

Durch die Umlegung sollen die im Umlegungsgebiet liegenden Grundstücke in der 
Weise neu geordnet werden, dass nach Lage, Form und Größe für die Bebauung 
und sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltete Grundstücke entstehen.

II. Durchführung

Die Durchführung der Umlegung obliegt gemäß § 3 Abs. 1 der Verordnung der 
Landesregierung und des Wirtschaftsministeriums zur Durchführung des Bau-
gesetzbuches (BauGB-DVO) in Verbindung mit dem Beschluss des Gemeinderates 
der Stadt Bretten vom 30. April 2014 dem Ständigen Umlegungsausschuss.

III. Beteiligte im Umlegungsverfahren und Aufforderung zur Anmeldung 
von Rechten

Nach § 48 BauGB sind im Umlegungsverfahren Beteiligte:

1. die Eigentümer der im Umlegungsgebiet gelegenen Grundstücke,

2. die Inhaber eines im Grundbuch eingetragenen oder durch Eintragung ge-
sicherten Rechts an einem im Umlegungsgebiet gelegenen Grundstücks oder an 
einem das Grundstück belastenden Rechts,

3. die Inhaber eines nicht im Grundbuch eingetragenen Rechts an dem Grund-
stück oder an einem das Grundstück belastenden Rechts, eines Anspruchs mit dem 
Recht auf Befriedigung aus dem Grundstück oder eines persönlichen Rechts, das 
zum Erwerb, zum Besitz oder zur Nutzung des Grundstücks berechtigt oder den 
Verpflichteten in der Nutzung des Grundstücks beschränkt,

4. die Stadt Bretten,

5. unter den Voraussetzungen des § 55 Abs. 5 BauGB die Bedarfsträger,

6. der Erschließungsträger.

Die unter 3. bezeichneten Personen werden zu dem Zeitpunkt Beteiligte, in dem die 
Anmeldung ihres Rechts dem Umlegungsausschuss zugeht. Die Anmeldung kann 
bis zur Beschlussfassung über den Umlegungsplan (§ 66 Abs. 1 BauGB) erfolgen.

Bestehen Zweifel an einem angemeldeten Recht, wird der Umlegungsausschuss 
dem Anmeldenden unverzüglich eine Frist zur Glaubhaftmachung seines Rechts 
setzen. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist ist er bis zur Glaubhaftmachung seines 
Rechts nicht mehr zu beteiligen (§ 48 Abs. 3 BauGB).

Der im Grundbuch eingetragene Gläubiger einer Hypothek, Grundschuld oder 
Rentenschuld, für die ein Brief erteilt ist, sowie jeder seiner Rechtsnachfolger, hat 
auf Verlangen des Umlegungsausschusses eine Erklärung darüber abzugeben, ob 
ein anderer die Hypothek, Grundschuld oder Rentenschuld oder ein Recht daran 
erworben hat; die Person des Erwerbers hat er dabei zu bezeichnen.

§ 208 Satz 2 bis 4 BauGB gelten entsprechend (§ 48 Abs. 4 BauGB). Rechte, die 
aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am Umlegungs-
verfahren berechtigen, sind binnen eines Monats nach der Bekanntmachung 

des Umlegungsbeschlusses bei der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses, 
Untere Kirchgasse 9, 75015 Bretten, Zimmer 423, anzumelden. Werden Rechte 
erst nach Ablauf eines Monats angemeldet oder nach Ablauf der durch den Um-
legungsausschuss gesetzten Frist glaubhaft gemacht, muss der Berechtigte die 
bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gegen sich gelten lassen, wenn der 
Umlegungsausschuss dies bestimmt.

Der Inhaber eines im Grundbuch nicht ersichtlichen Rechts, das zur Beteiligung 
am Umlegungsverfahren berechtigt, muss die Wirkung eines vor der Anmeldung 
eingetretenen Fristablaufs ebenso gegen sich gelten lassen, wie der Beteiligte, dem 
gegenüber die Frist durch diese Bekanntmachung zuerst in Lauf gesetzt worden ist.

Wechselt die Person eines Beteiligten während des Umlegungsverfahren, so tritt 
sein Rechtsnachfolger in das Verfahren in dem Zustand ein, in dem es sich im 
Zeitpunkt des Übergangs des Rechts befindet (§ 49 BauGB).

IV. Verfügungs- und Veränderungssperren sowie Vorkaufsrecht der Ge-
meinde 

Nach § 51 BauGB dürfen von der Bekanntmachung des Umlegungsbeschlusses 
bis zur Bekanntmachung der Unanfechtbarkeit des Umlegungsplanes nach § 71 
BauGB im Umlegungsgebiet nur mit schriftlicher Genehmigung des Umlegungs-
ausschusses

1. ein Grundstück geteilt oder Verfügungen über ein Grundstück und über Rech-
te an einem Grundstück getroffen oder Vereinbarungen abgeschlossen werden, 
durch die einem anderen ein Recht zum Erwerb, zur Nutzung oder Bebauung 
eines Grundstücksteils eingeräumt wird oder Baulasten neu begründet, geändert 
oder aufgehoben werden, 

2. erhebliche Veränderungen der Erdoberfläche oder wesentlich wertsteigernde 
sonstige Veränderungen der Grundstücke vorgenommen werden,

3. nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtige, aber wertsteigernde 
bauliche Anlagen errichtet oder wertsteigernde Änderungen solcher Anlagen 
vorgenommen werden,

4. genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtige, bauliche Anlagen errichtet 
oder geändert werden. 

Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten dieser Veränderungssperre baurechtlich 
genehmigt worden sind, Vorhaben, von denen die Stadt Bretten nach Maßgabe 
des Bauordnungsrechts Kenntnis erlangt hat und mit deren Ausführung vor dem 

Inkrafttreten der Veränderungssperre hätte begonnen werden dürfen, sowie Unter-
haltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung werden 
von der Veränderungssperre nicht berührt. 

Nach § 24 Abs. 1. Nr. 1 BauGB steht der Gemeinde beim Kauf von Grundstücken, 
die in dieses Verfahren einbezogen sind, ein gesetzliches Vorkaufsrecht zu.

V. Vorbereitende Maßnahmen

Den Beauftragten der zuständigen Behörden ist gemäß § 209 BauGB zur Vor-
bereitung der von ihnen nach diesem Gesetzbuch zu treffenden Maßnahmen das 
Recht eingeräumt, alle dem Verfahren unterworfenen Grundstücke zu betreten, 
um Vermessungen, Bewertungen oder ähnliche Arbeiten auszuführen.

VI. Bekanntgabe des Umlegungsbeschlusses

Der Umlegungsbeschluss gilt mit dem auf die ortsübliche Bekanntmachung fol-
genden Tag als bekanntgegeben.

VII. Rechtsbefehlsbelehrung

Gegen den Umlegungsbeschluss kann binnen sechs Wochen ab dem Tag der 
Bekanntgabe ein Antrag auf gerichtliche Entscheidung bei der Stadt Bretten, 
Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses, Untere Kirchgasse 9, 75015 Bretten, 
Zimmer 423, eingereicht werden (§ 217 BauGB). Über den Antrag entscheidet das 
Landgericht Karlsruhe, Kammer für Baulandsachen, Hans-Thoma-Straße 7, in 
76133 Karlsruhe. 

Der Antrag muss den Verwaltungsakt bezeichnen, gegen den er sich richtet. Er soll 
die Erklärung, inwieweit der Umlegungsbeschluss angefochten wird, und einen 
bestimmten Antrag erhalten. Er soll die Gründe sowie die Tatsache und Beweis-
mittel angeben, die zur Rechtfertigung des Antrages dienen.

Hinweis: Es wird darauf hingewiesen, dass der Antrag auf gerichtliche Entscheidung 
ohne Rechtsanwalt gestellt werden kann, dass aber für die weiteren prozessualen 
Erklärungen in der Hauptsache der Antragsteller sich eines vertretungsberechtig-
ten Rechtsanwalts bedienen muss (§ 222 BauGB i.V.m. § 78 Zivilprozessordnung).

Bretten, den 07.05. 2025

gez. 
Morast
Oberbürgermeister und Vorsitzender des Umlegungsausschusses

Start der wöchentlichen
Sommerleerung der Biotonne

im Landkreis Karlsruhe
Die wöchentliche Sommerleerung 
der Biotonnen im Landkreis Karls-
ruhe hat im Mai für alle begonnen, 
die diese Leistung zusätzlich 
gebucht haben. Für alle ande-
ren bleibt der zweiwöchentliche 
Rhythmus bestehen.
Nutzerinnen und Nutzer der Bio-
tonne können vom 1. Mai 2025 
bis zum 30. September 2025 eine 
wöchentliche Leerung gegen eine 
zusätzliche Gebühr in Anspruch 
nehmen. 
Der Abfallwirtschaftsbetrieb bit-
tet, ausschließlich Tonnen bereit-
zustellen, welche zur Sommer-
leerung 2025 angemeldet sind 
und mit einem entsprechenden 

Aufkleber für die Zusatzleerungen 
gekennzeichnet sind. 
Die genauen Leerungstermine der 
Biotonne für die einzelnen Städte 
und Gemeinden im Landkreis 
Karlsruhe sind in den jeweiligen 
Abfuhrkalendern abgedruckt 
oder können im Internet unter 
www.awb-landkreis-karlsruhe.de/
abfuhrtermine sowie in der kosten-
losen Abfall-App des Abfallwirt-
schaftsbetriebs abgerufen werden.
Alle weiteren Fragen zur Bio-
tonne im Landkreis Karlsruhe 
beantwortet Ihnen gerne der Ab-
fallwirtschaftsbetrieb unter der 
gebührenfreien Servicenummer 
0800 2 98 20 20. (red)

Abgabemöglichkeit für Alttextilien
Seit Januar gilt die Getrenntsamm-
lungspflicht für Alttextilien: Saube-
re und gut erhaltene Textilien und 
Schuhe dürfen nicht über den 
Hausmüll entsorgt, sondern müssen 
in Altkleidercontainern gesammelt 
werden. Um jedoch keine unnö-
tigen Kosten für kommunale und 
gemeinnützige Sammlungen zu 
verursachen, ist es wichtig, stark 
zerschlissene, verdreckte, nasse 
oder anderweitig kontaminierte 
Textilien weiter über die Restmüll-
tonne zu entsorgen.  Die Getrennt-
sammlung von Alttextilien ist im 
Landkreis Karlsruhe bereits seit 
Jahren etabliert. Sie sichert die 
Wiederverwendung der Kleidungs-
stücke und Schuhe im Sinne der 
Kreislaufwirtschaft. In allen Städten 
und Gemeinden stehen zahlreiche 
Altkleider-Depotcontainer von 

gewerblichen oder gemeinnützi-
gen Altkleidersammlern für eine 
flächendeckende, haushaltsnahe 
Sammlung zur Verfügung. Diese 
werden ab sofort durch Altkleider-
container auf den Wertstoffhöfen im 
Landkreis Karlsruhe ergänzt. 
Saubere und trockene Textilien 
können in verschlossenen Tüten 
oder Beuteln zu den Öffnungszei-
ten der Wertstoffhöfe eingeworfen 
werden. Angenommen werden nicht 
mehr benötigte Kleidungsstücke, 
Taschen, Schuhe, Kuscheltiere und 
Heimtextilien wie Bettbezüge. Dort 
abgegebene Textilien und Schuhe 
von guter Qualität werden von der 
Bequa gGmbH weiterverwendet, 
einem inklusiven und integrativen 
Sozialunternehmen, welches diese 
in den Bequa-Kleiderbörsen in Ett-
lingen und Bruchsal verkauft. (red)

Malsch tritt dem Kraichgau-
Stromberg Tourismus e.V. bei 

Der Weinort Malsch wird ab dem 
1. Januar 2026 offiziell Mitglied 
beim Kraichgau-Stromberg Touris-
mus e.V. (KST). Mit dem Beitritt 
schließt sich Malsch einer starken 
touristischen Gemeinschaft aus 
38 Kommunen an – und ergänzt 
als Wein- und Wallfahrtsort diese 
zugleich auf sinnvolle Weise: Der 
Ort liegt geostrategisch zwischen 
bereits bestehenden Mitgliedern 
wie Angelbachtal, Bad Schönborn 
und Östringen.
Mit dem Beitritt profitiert Malsch 
künftig von professionellem Tou-
rismusmarketing auf regionaler 
und landesweiter Ebene. Der Ort 
wird in Kampagnen und Konzepte 
eingebunden, auf Messen und in 
reichweitenstarken Plattformen 

wie „Weinsüden“ präsentiert und in 
Printprodukte wie Rad- und Wander-
karten sowie dem bald erscheinenden 
„Reisebüchlein“ aufgenommen. Die 
bereits heute durch Malsch verlaufen-
den Radtouren – etwa der Badische 
Weinradweg, die „Riesling-Tour“ 
und die „Welterbe-Tour“ – werden 
stärker in Szene gesetzt. Auch digi-
tale Plattformen wie Komoot mit 
über 5.500 Followern verstärken die 
Sichtbarkeit.
Spannend ist die Perspektive auch 
für den Weintourismus: Mit Wein-
gütern wie Becker, Kempf, Oktavian 
Wagner und Bös verfügt Malsch über 
herausragende Betriebe, die gezielt 
in Angebote, Besen-Guides, Wein-
wanderformate oder digitale Routen 
eingebunden werden können. (red)
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